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Schweizerischer loehrerverein.

Jahres— und Delegiertenversammlung in La.ngental
10. und 11. Oktober 1908.

Schutz der Kinder gegen korperliche Misshandlung und Ausbeutung
in der Schweiz.
Von A. Wild, Pfarrer, Monchaltorf.

Das .Gebiet der Kinder- und Jugendfiirsorge ist in den letzten Jahren
ein immer reicheres geworden. Nur die beiden letzten Jahrzehnte haben
auf manche Liicke in der Fiirsorgearbeit hingewiesen und uns eine
ganze Anzahl neuer Zweige der Fiirsorge gebracht. Fiirsorge fiir korper-
lich und geistig kranke und anormale Kinder, fiir verwahrloste, ver-
lassene, verwaiste ist bisanhin mehr oder weniger gentigend zu ihrem
Rechte gekommen, nicht aber der Schutz der korperlich misshandelten und
ausgebeuteten Kinder. Fiir diese ist bis jetzt wenig oder nichts geschehen.
Die Bestrebungen des Auslandes auf diesen Gebieten und einige krasse
Fille der Kindermisshandlung haben aber auch bei uns die allgemeine
Aufmerksamkeit erregt. Der Kinderschutz gegen kérperliche Miss-
handlung wurde zuerst in New York organisiert. ,Ein Zufall gab den
ersten Anstoss zur Grindung eines New Yorker Vereines zum Schutze
misshandelter Kinder. Im Jahr 1874 wurde zu New York eine Missio-
narin von einer Sterbenden, die sie pflegte, auf die an einem Kinde der
Wohnungsnachbarin veriitbten Misshandlungen aufmerksam gemacht.
Vergebens suchte die Missionarin durch die Polizei oder durch Wohl-

titigkeitsvereine Hilfe zu erlangen, da schritt sie schliesslich zur Selbst-
hilfe und trug das arme kleine Opfer, in eine alte Pferdedecke: einge-
wickelt, zum Priisidenten des Tierschutzvereins, der erschiittert anerkannte,
dass ein Kind wenigstens ebenso viel Schutz gegen Roheit geniessen
miisse, wie ein Tier. So ging nach dieser;Richtung hin der Kinderschutz
erst aus dem Tierschutz hervor. Der erwihnte Vorfall gab den Anlass
zur 1875 erfolgten Grindung der amerikanischen Gesellschaft zur Ver-
hiitung von Grausamkeiten gegen Kinder, die seither eine ungeheure
Entwicklung genommen und einen iiberaus segensreichen Einfluss auf die

Gesetzgebung zugunsten -der Kindheit ausibt.“ (Adele Schreiber, Das
Schweiz. Pddagog. Zeitschrift. 1909. 14
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Buch vom Kinde. II. Bd.) Die erste Kinderschutzgesellschaft in Eng-
land wurde im Jahre 1884 gegriindet, im Jahre 1899 verschmolzen sich
die in den einzelnen Stidten bestehenden Gesellschaften zu einer natio-
nalen Kinderschutzgesellschaft. Die Gesellschaft hat es im Jahr mit
3— 4000 Kindermisshandlungen zu tun. In Deutschland gingen die ersten
Anregungen fiir Kinderschutz gegen Misshandlung von einer Schwei-
zerin: Frau Dr. Emilie Kempin-Spyri, aus. 1898 bildete sich ein Verein
zum Schutze der Kinder vor Ausnutzung und Misshandlung, schon im
vorhergehenden Jahre war der Berliner Lokalverein mit demselben, den
Zweck ja deutlich kennzeichnenden Titel entstanden. In Wien und
Osterreich iberhaupt hat der 1903 gegfiindete Pestalozziverein zur For-
derung des Kinderschutzes und der Jugendfirsorge, ganz besonders aber
seine unermiidliche Présidentin, Frl. Lydia von Wolfring, dem Kinder-
schutz siegreich Bahn gebrochen. In Frankreich, speziell in Paris, wirkt
eine Union francaise pour le sauvetage de I’enfance seit 1887 und in
Rom seit 1897 eine Societd nazionale ,Pro infantia“.

Es wire natiirlich verkehrt, zum Kinderschutz allein deswegen bei
uns aufrufen zu wollen, weil bei allen unseren grossen Nachbarn dafiir
bereits irgend etwas geschehen ist, also ohne dass in der Schweiz das
Bediirfnis vorhanden wire. Um einen Ubelstand zu illustrieren und die
Notwendigkeit der Abhiulfe darzutun, pflegt man gewshnlich Zahlen zu
Hiilfe zu nehmen, die Statistik also, und wenn das Interesse erlahmen
will, weist man wieder auf die Besorgnis erregenden Ziffern hin. So ist
die Schwachsinnigenfiirsorge in der Schweiz ganz entschieden durch die
1897 veranstaltete eidgendssische Zihlung gefordert worden. Was die
Zahl der korperlich misshandelten Kinder anbelangt, so sind wir nicht
in der Lage, zuverldssige Zahlen angeben zu konnen. Nicht einmal die
gerichtlich beurteilten Fille kennen wir alle. Die Bezirksanwaltschaft
Zurich zahlte im letzten Jahre fiinf Fiille von Verletzung der Eltern-
pflichten, in welchem Tatbestand auch die Misshandlung inbegriffen ist.
Dazu kam noch ein Fall von der Landschaft, der schwurgerichtliche Er-
ledigung fand. Die Kriminalstatistik des Kantons Bern verzeichnet fur
die Jahre 1901—1905 nur. zwei Fille von Missbrauch des Ziuchtigungs-
rechtes. Von Baselstadt wurde seinerzeit gemeldet, dass jihrlich 15 bis
20 Kindermisshandlungen bestraft werden, in den andern Kantonen
konnte die Zahl der einzelnen Fille nicht festgestellt werden. Man
diirfte geneigt sein, zu sagen: diese wenigen Fille — und wenn es mit
Hinzunahme derjenigen aus den andern Kantonen noch einige mehr sein
sollten —, rechtfertigen ein allgemeines Aufsehen und eine umfassende
Hulfsaktion nicht. Indessen nehmen wir einmal an, es finden in der
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ganzen Schweiz jéhrlich nur 50 strafbare Kindermisshandlungen statt,
und es werden dabei auch nur 50 Kinder gequélt und gemartert, roh
und lieblos behandelt, so dass sie korperlich und seelisch Schaden leiden,
sollte das nicht genug sein? Sollte das Kinderelend erst dann auf uns
Erwachsene Eindruck machen, wenn es zum Himmel schreit, wenn Tau-
sende von misshandelten Kindern festgestellt wiren? Ubrigens darf mit
Sicherheit behauptet werden, es sind der misshandelten Kinder in der
Schweiz viel mehr als nur einige 50! Man vergesse nicht, dass viele
Fille von Kiudermisshandlung, namentlich wenn es sich um reiche und
angesehene Leute handelt, gar nicht zur Kenntnis der richterlichen Be-
horden kommen, sondern verborgen bleiben, und sodann, dass viele
Kindermisshandlungen stattfinden, die nicht so arg sind, dass sie Gegen-
stand einer Klage bilden konnten, und doch wichtig genug, um irgend
welche Vorkehren zum Schutz der bedrohten Kinder zu treffen. Nach
einer Statistik der Londoner Gesellschaft zur Verhiitung von Grausam-
keiten gegen Kinder, die auf eine jahrelange Praxis zuriickblicken kann,
kimen auf 100,000 stidtische Einwohner 44 korperlich misshandelte
Kinder und auf 80,000 lindliche 38. Das wurde — die schweizerische
Bevilkerung nur als lidndliche gerechnet — 1558 misshandelte Kinder
oder 577 Fille geben.

Wer unsere Tageszeitungen aufmerksam liest, der stosst doch hin
und wieder auf Berichte iiber Kindermisshandlungen, und er wird sich
bei einigem Nachdenken sagen miissen, dass das ja nur vereinzelte Fille
sind, die an die Offentlichkeit gebracht werden, dass eine wohl doppelt so
grosse Zahl aber nicht zur allgemeinen Kenntnis gelangt. Nur in den
letzten 4 Wochen habe ich von folgenden Kindermisshandlungen gelesen:

Misshandeltes Kind. Eine schwere Untat ist heute Freitag morgen
durch das Dienstmidchen der Eheleute P., Rue Coutau, Eaux-Vives, Genf,
festgestellt worden. Als es das zweijihrige Kind seiner Herrschaft aus dem
Bette nahm, sah es, dass das Bett mit Blut befleckt war und das Kind zahl-
reiche Blutunterlaufungen im Gesicht hatte. Da die Eltern gerade diesen
Morgen verreist waren, holte das Middchen den Arzt Dr. Martin, der das Kind
sofort in das Kinderkrankenhaus am Weg Pourgas schickte, um es dort zu
untersuchen. Die Polizei wurde benachrichtigt, und der Polizeikommissir
Rattely sandte Dr. Calame zur Untersuchung des kleinen Blessierten. Nach
seinem Bericht rihren die verschiedenen Blutunterlaufungen von starken
Schligen mit den Hénden her. Der Kleine trug Zeichen davon auf der Nase,
auf der Lippe, unter der Zunge, unter den Augen usw. Nach der Ruckkehr
der Eltern wird die Polizei wissen, was sie zu tun hat. Man versichert, dass
das arme Kind das Opfer der Roheit seines Vaters ist, der es verabscheute.
Die Entriistung im ganzen Quartier ist allgemein. (Tribune de Genéve vom
25. September 1908.) :
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Kinderschutz. In Zirich III wurde ein Familienvater verhaftet, der
der Misshandlung und Vernachlissigung eines Kindes beschuldigt ist. Das
Kind ist den erhaltenen Verletzungen erlegen. Die Leiche wurde in die Ana-
tomie gebracht. (Volksrecht vom 26. September 1908). Nach den Aussagen
eines Kriminalpolizisten soll die kleine Leiche grauenerregend ausgesehen und
Spuren unmenschlicher Misshandlungen gezeigt haben.

Eine nette Erzieherin. Gegen eine noch jugendliche Lehrerin wurde
gerichtliche Anklage wegen des Verbrechens der totlichen Korperverletzung
von dem Schwurgerichte in Miinchen erhoben. Die Lehrerin hatte ein Kind
aus Wut zu Tode gepriigelt, weil es beim Unterricht gelacht hatte. (Neues
Wiener Journal vom 18. September 1908.)

Ein Schirmflicker in Cambrai, namens Nicolaus Wagner, mit seiner Kon-
kubine, der Witwe Zanarelli, zusammenlebend, hat sein eigenes Tochterchen
Amelie, 6 Jahre alt, da es nicht genug Geld zusammengebettelt hatte, dusserst
brutal behandelt. Der unwirdige Vater warf es auf den Boden und zerschlug
ihm die Nase mit dem Schubabsatz. Wagner wurde angehalten und ins
Gefingnis gesetzt. Die arme Kleine, die traurig anzusehen ist, wurde der
offentlichen Armenpflege ubergeben. (Tribune de Genéve, 19. Sept. 1908.)

Kindsmisshandlung. Der 26jihrige Giitler Simon Westermeier in
Hohenbachern, A.-G. Freising, ziichtigte im April heurigen Jahres und auch
schon frither sein jetzt dreijihriges, durch nachgefolgte Ehe legitimiertes Kind
Anton in brutaler, das viterliche Zichtigungsrecht weit iberschreitender Weise
durch Schliige mit einer Gerte, einem Stocke und einem Riemen. Bei der
drztlichen Untersuchung wies der Korper des Knaben zahllose blutunter-
laufene Striemen und auch mehrere von Schligen herrithrende Narben auf
Eine offene Wunde des Knaben beschmierte Westermeier einmal auch mit
einem schmutzigen, bereits als Schuhschmiere gebrauchten Schweinefett. Den
Westermeier, der noch nicht vorbestraft ist, verurteilte die Strafkammer
zu einer Gefingnisstrafe von drei Monaten. (Minchener Neueste Nachrichten
vom 31. August 1908.)

Eine um die Sache des Kinderschutzes in Deutschland verdiente
Frau vergleicht die Kindermisshandlungen mit den Soldatenmisshand-
lungen, und findet, gewiss richtig, diese seien, mogen sie noch so empd-
rend sein, doch weniger verabscheuungswiirdig und ruinierend als jene.
»Es handelt sich da immerhin um erwachsene Menschen mit Mannes-
nerven, es gibt schliesslich ein Beschwerderecht, die Quilerei dauert
hichstens zwei Jahr, und der, der sie ausiibt, ist fiir den Gepeinigten
nichts als ein Bosewicht, den er hassen kann und meiden fir den 'Resf
seines Lebens. In viel furchtbarerer Lage befindet sich das Kind. Nie
darf es hoffen, den Feinden zu entflichen, die zugleich seine Eltern sind,
ihnen gegeniiber gibt es kein gottliches noch menschliches Recht der
Klage, nur das Dulden preisgegebener Wehrlosigkeit auch iiber alles
menschliche Mass des Ertragens hinaus, dem der Tod ein Ende macht.
Dazu der innere Konflikt der héchsten irdischen Autoritit gegeniiber,
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die zugleich Schirm und Schutz sein sollte, Gegenstand der innfgsten
Liebe und Verehrung, diese dem Herzen des Kindes angeborenen Gefiihle,
die nur durch tiefste Verbitterung auszurotten sind. Aber keine Feder
kann diese Leiden schildern, auch wenn man sie in das Nachtschwarz der
Einzelheiten tauchte, und kein noch so mitleidiger Gedanke kann in
diese Abgrundtiefen hinabsteigen. Schliesslich treten fir das gequilte
Kind der erlésende Tod oder eine stumpfe Verblédung ein, die nur
tierisches Empfindungsleben iibrig ldsst. Und die andern, die nicht so
enden, was wird aus ihnen? Sie verwinden ihr Leiden bis auf die tritben
Erinnerungen, wenn sie bald befreit und in eine védllig andere, heil-
bringende Umgebung versetzt werden. Sonst bleiben sie seelische,
geistige, korperliche Stimper, mit Krdmpfen und Nervenschwiichen,
Neigung zum Liigen und Misstrauen, zu Gewalttitigkeiten behaftet.”
In einer der grossen deutschen Strafanstalten wurde vor einigen Jahren
festgestellt, dass von den wegen Totschlags oder schwerer Korperverletzung
Bestraften 87,5 0/o eine rohe und gemeine Behandlung in ihrer Jugend
erfuhren, 42 9o derartig, dass sie die Spuren erfahrener Misshandlung
noch an sich trugen. Wenn von ihren Eltern oder sonstigen Besorgern
in der Jugend misshandelte Kinder roh und heimtiickisch, bosartig und
verschlagen werden, ihren Erziehern, die ihnen die Jugend zu einer Holle
machten, mit wenig Liebe und Ehrerbietung begegnen und zu keinen
Opfern fir sie bereit sind, ja zu Hassern des Menschengeschlechts uber-
haupt werden, so braucht man sich wahrlich nicht allzusehr zu wundern.

Kindermisshandlungen kommen nicht nur in den untern Stindeén
des Volkes vor, obschon ja da allerdings am meisten, weil hier noch
eine schlimme soziale Lage zu allen ibrigen Motiven hinzukommt —
sondern auch in den gebildeten Kreisen, unter akademisch gebildeten
Leuten, Pfarrern, Lehrern, auch von Seite von Anstaltsvorstehern und
-Vorsteherinnen. Im Sommer 1898 fand ein Prozess wegen Kindermiss-
- handlungen in Diniken (Solothurn) statt. Angeklagt waren die barm-
herzigen Schwestern der St. Josefs-Anstalt. Diesen Sommer, im August,
kam in derselben Anstalt wieder die Misshandlung eines Knaben vor,
infolge deren er entlief. Die Polizei konstatierte die Spuren der Miss-
handlung, nichts destoweniger wurde er doch wieder seinen Peinigerinnen
in der Anstalt ausgeliefert. In Winterthur wurde im Jahre 1906 ein
Lehrer zu 20 Fr. Busse verurteilt, weil er ein Midchen wegen eines Dis-
ziplinarvergehens, das es nicht eingestehen wollte, mit der Hand ins
Gesicht geschlagen hatte, so dass eine voriibergehende Storung der Gehor-
organe eintrat. Von zwei weiteren schweizerischen Orten her wurde in
der letzten Zeit von Kindermisshandlung durch Lehrer in der Schule
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berichtet. — In der Nihe von Niirnberg misshandelte ein Pfarrer einen
vierzehnjahrigen Knaben, der eine Konfirmandenstunde versiumt hatte,
mit einem dicken Stock auf wahrhaft entsetzliche Weise, so dass der
ganze Rucken, namentlich aber die Schulterblitter, eine blutunterlaufene
Fliche bildeten.

‘Sehen wir uns nun unsere neuere Gesetzgebung an mit bezug
auf den Schutz der Kinder gegen Misshandlung. Der neueste (nicht
veroffentlichte) Entwurf zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch von
1908 handelt in § 80 folgendermassen von der Misshandlung und Ver-
nachliassigung eines Kindes: :

Wer ein Kind, dessen Pflege ihm obliegt, in einer Weisse misshan-
delt oder vernachlissigt, die seine Gesundheit schadigt, schwicht oder
schwer gefdhrdet, wird mit Gefingnis nicht unter einem Monat bestraft.

Hat die Misshandlung oder Vernachléissigung des Kindes eine schwere
Koérperverletzung oder eine solche mit bleibendem Nachteil zur Folge
und konnte der Téter dies voraussehen, so wird er mit Zuchthaus bis
zu funf Jahren oder mit Gefingnis nicht unter sechs Monaten bestraft;
hat sie den Tod des Kindes zur Folge und konnte der Titer dies voraus-
sehen, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu 10 Jahren.

Hat der Schuldige die elterliche Gewalt oder die Vormundschaft iber
das Kind, so wird sie ihm entzogen.

Der Richter veranlasst die vormundschaftliche Behorde, das Kind
anders unterzubringen.

Die fiir das Kind nicht unwichtige Anweisung an den Untersuchungs-
beamten, ein misshandeltes Kind- sofort nach Eingang der Klage vor-
ldufig anderswo unterbringen zu lassen, am besten durch einen Kinder-
schutzverein in einem Kinderheim, soll ihren Platz in dem Ausfihrungs-
gesetz finden, sie dirfte aber ganz gewiss auch im Gesetz selbst aufgefithrt
werden als Schlussalinea des § 80 in folgender Fassung:

Der Untersuchungsbeamte ist befugt, sofort nach Eingang der Anzeige
das Kind vorlidufig, der Richter es dauernd unterbringen zu lassen. — Da es
sich immer und immer wieder bei Kindermisshandlungen zeigt, wie Mit-
hausbewohner, Nachbarn usw. um die Misshandlung wussten, aber aus
Gleichgiiltigkeit oder Feigheit zustdndigen Orts keine Anzeige erstatteten,
nicht einmal da, wo es doch allgemein bekannte Kinderschutzvereine
gibt, so wire eigentlich die Aufnahme einer Anzeigepflicht in das Straf- -
gesetzbuch zu postulieren:

Zur Anzeige an die zustdndigen Behorden ist jedermann verpflichtet,
der Kenntnis von grober Vernachlissigung oder grausamer Behandlung
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von Kindern hat. Wer die Anzeige unterlisst, wird mit Geldbusse bis
zu 100 Fr. bestraft.

Eine solche Bestimmung wiirde jedoch verschiedene Schwierigkeiten
schaffen, namentlich auch Zeugen zu bekommen erschweren oder verun-
moglichen, und darum soll sie fallen gelassen, dagegen im Ausfuhrungs-
gesetz zum Zivilgesetzbuch wenigstens in ihrem ersten Teil festgehalten
werden. _

Der zitierte Artikel des eidgen. Strafgesetzentwurfes ist als zweck-
entsprechend zu begriissen und festzuhalten, aber zu ergiinzen durch eine
Bestimmung betr. Unterbringung des misshandelten Kindes, und weiter
durch Erginzung nach ,Gesundheit* im ersten Alinea von: oder kﬁrpler-
liche oder geistize Entwicklung. Bis zur Einfiihrung der Strafrechts-
einheit, deren Beschleunigung sehr zu wunschen wiire, ist in den einzelnen
Kantonen die Revision der kantonalen Strafgesetze in diesem Punkte des
Kinderschutzes nach den Ausfiihrungen des eidgen. Strafgesetzentwurfes
anzustreben.

Das neue schweizerische Zivilgesetzbuch fordert in wirksamer Weise
auch den Schutz der misshandelten Kinder, und es ist nur zu postulieren,
dass seine einschligigen Bestimmungen schon jetzt zu kantonalem Rechte
erhoben werden. Sodann sind die kantonalen Ausfithrungsgesetze zu
erlassen, wobei Gelegenheit geboten ist, Ergiinzungen anzubringen, und
zwar in folgenden Punkten:

Artikel 278 sagt: Die Eltern sind befugt, die zur Erziehung der
Kinder noétigen Ziichtigungsmittel anzuwenden. Darunter versteht das
Volk nur das eine: korperliche Zichtignng, also eine Priigelerziehung.
Es ist aber eine unbestreitbare Tatsache, dass viele Misshandlungen von
Kindern diesem Recht der Eltern und Besorger zu korperlichen Ziich-
tigungen entspringen, eine Uberschreitung des Zichtigungsrechtes sind.

Es sollten in den kantonalen Ausfithrungsgesetzen die Zuchtigungs-
mittel angegeben. (moralische und kérperliche) und vor der Anwendung
der korperlichen Ziichtigung mit Riicksicht auf die schlimmen seelischen
und leiblichen Folgen gewarnt werden. Damit wire selbstverstindlich
nicht alles erreicht, aber doch wenigstens auf eine drohende Gefahr hin-
gewiesen und dem Kinderschutz etwas genutzt.

Am meisten koénnen wir, die berufenen Erzieher der Jugend und
des Volkes, tun, indem wir versuchen, die Priigel aus der Erziehungs-
arbeit auszuschalten, uns strikte ganz ohne sie zu behelfen oder doch sie
nur im Notfalle, wo uns grosse Bosheit und Roheit begegnet, und dann
mit voller Selbstbeherrschnng und unter Anwendung aller Schutzmass-
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regeln anzuwenden. Dieses gute Beispiel wird nicht verfehlen, Eindruck
zu machen auch auf die hiusliche Erziehung.

Art. 283 des schweizerischen Zivilgesetzes bestimmt: Bei pflichtwid-
rigem Verhalten der Eltern haben die vormundschaftlichen Behorden die
zum Schutze des Kindes geeigneten Vorkehrungen zu treffen.

Art. 284,1: Ist ein Kind in seinem leiblichen oder geistigcen Wohl dau-
ernd gefihrdet oder ist es verwahrlost, so soll die Vormundschafts-
behérde es den Eltern wegnehmen und in angemessener Weise in einer
Familie oder Anstalt unterbringen.

Hier fehlt, wie wir das bereits beim Strafgesetzbuchentwurf fest-
gestellt haben, die Anzeigepflicht. Woher sollen die vormundschaftlichen
Behorden wissen, ob ein Kind in seinem Wohle gefahrdet ist, namentlich
in einer grossen Stadt; in einem Dorfe oder Flecken ist das noch eher
moglich. Es ist also hinzuzufiigen: zur Anzeige von pflichtswidricem
Verhalten der Eltern bei den vormundschaftlichen Behorden ist jeder-
mann verpflichtet, insbesondere sind es die Behorden, Lehrer, Geistliche,
Schuliirzte und gewdhnlichen Arzte, die Kinderschutzvereinigungen. Wo
es sich um leichtere Fille pflichtwidrigen Verhaltens der Eltern handelt,
sind die Kinderschutzvereinigungen zur Ermahnung, Belehrung und
Patronisierung in Anspruch zu nehmen. Simtlichen Beteiligten ist das
Beschwerderecht gewihrleistet.

Eine ganz vortreffliche Bestimmung ist die des Art.311: Sobald die
Vormundschaftsbehorde von der ausserehelichen Geburt Kenntnis erhalten,
oder die Mutter ihr die aussereheliche Schwangerschaft angezeigt hat,
wird in allen Fillen dem Kinde ein Beistand ernannt, der dessen Inter-
essen zu wahren hat. Der Beistand wird nach Durchfithrung der erhobenen
Klage oder nach Ablauf der Klagefrist durch einen Vormund ersetzt,
wenn die Vormundschaftsbehorde es nicht fiir angezeigt erachtet, das
Kind unter die elterliche Gewalt der Mutter oder des Vaters zu stellen.

Da diirfte in den Ausfuhrungsgesetzen hinzugefugt werden, dass die
Zivilstandsiimter von jeder unehelichen Geburt und die Niederlassungs-
Kontrollbehérden von jedem neu zugezogenen ausserehelichen Kinde den
Vormundschaftsbehérden Kenntnis zu geben haben; sodann wiire auszu-
fiilhren, dass der Beistand und Vormund der Generalvormund einer Ge-
meinde, eines Kreises oder eines Kantons sein kann oder eine Kinder-
schutzvereinigung.

Die unehelichen Kinder liefern einen so grossen Prozentsatz der
korperlich misshandelten Kinder, dass, wenn durch Generalvormiinder
und auf andere Art besser fur sie gesorgt wird, das Ubel an der Wurzel
getroffen ist. Ebensoviel wird den unehelichen Kindern dadurch geholfen
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werden, wenn das allgemeine Urteil iber sie eine Wandlung erfihrt, wenn
sie ihre uneheliche Geburt nicht mehr entgelten miissen, wenn man sie
nicht mehr mit einem Makel behaftet ansieht. Was die Generalvormund-
schaft anbetrifft, so ist sie von Deutschland zu uns hereingekommen.
Nunmehr haben wir in der Stadt Ziirich einen Generalvormund; in Bern
ist der stddtische Armeninspektor der Generalvormund iber alle ihm
unterstehenden Kinder, in Genf der Direktor der staatlichen Commission
de surveillance de I'enfance abandonnée tuber alle Kinder, deren Eltern
die elterliche Gewalt aberkannt oder suspendiert ist. In der Botschaft
des Bundesrates zum Vorentwurf des Zivilgesetzes ist bereits auf die
Méglichkeit und den grossen Nutzen der Bestellung von General-Vor-
miindern hingewiesen. '
* * *

Die Kinderarbeit soll an und fir sich keineswegs verurteilt
werden. Arbeit ist auch fiir das heranwachtende Geschlecht ein vorziig-
liches Erziehungsmittel und eine Wohltat. Jeder; der in seiner Jugend
zu seinen korperlichen und geistigen Kriften entsprechender Arbeit an-
gehalten wurde, ist dafir von Herzen dankbar. Zu verurteilen und zu
bekéimpfen ist aber die Arbeit der Kinder, die zu lange dauert und die
kindliche Arbeitskraft ibersteigt und so zu einer Ausbeutung der Kinder
wird.

Die durch Kinderarbeit hervorgerufenen Schadigungen sind mannig-
facher Art. Zundchst werden sie sich am leiblichen Leben bemerkbar
machen. Eine umfassende Untersuchung arbeitender Kinder von érztlicher
Seite und Feststellung ~der dadurch hervorgerufenen Schwiiche- und
Krankheitszustinde ist meines Wissens bis jetzt noch nie veranstaltet
worden. Man ist also auf allgemeine #rztliche Urteile angewiesen. —
Dr. Gehrig, Bern (Schutzbestimmungen fiir Kinder und junge Leute,
Internationaler Kongress fiir Arbeiterschutz, Zirich 1897), unterscheidet
zwei Gruppen von Schiidigungen, je nachdem die Arbeit sitzend oder
stehend verrichtet wird; er fuhrt fiir beide Gruppen eine Reihe solcher
Schadigungen an: Stasen, Himorrhoiden, Unterleibskrankheiten bei weib-
lichen Personen, Skoliosen, Asymmetrie des Thorox usw. auf der einen,
Beingeschwiire, Herzfehler beim Tragen schwerer Lasten, Unterleibsbriiche,
Myopie usw. auf der anderen Seite, und ausdriicklich weist er darauf
hin, dass die eine oder andere dieser Affektionen durchaus nicht schon
im kindlichen oder jugendlichen Alter zur Konstatierung oder zum Aus-
bruch gelangen miisse, dass vielmehr zu vielen Leiden durch die Uber-
anstrengung in der Jugend nur der Keim gelegt werde, aus welchem
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spater die Krankheit oder das Gebrechen sich entwickle. Durch Kinder-
arbeit wird auch der Grund gelegt zu Verbildung der Knochen, Riick-
gratsverkrimmungen, Storungen des Wachstums, Skrofulose, Lungen-
krankheiten. Man darf doch nie vergessen, was auch den Laien wohl
bekannt ist, dass der jugendliche Koérper im Alter von 13, 14 Jahren
noch in der Entwicklung begriffen ist und diese noch manches Jahr an-
dauert; allzustarke Inanspruchnahme durch Arbeit hemmt nun diese
Entfaltung, wahrend eine verninftige Betdtigung sie fordert.

Neben dem leiblichen Leben wird auch das geistige in Mitleidenschaft
gezogen. Zwischen korperlicher und geistiger Ermudung bestehen Be-
ziehungen. Wer koérperlich ermudet ist, der ist geistig nicht mehr so
aufnahmefihig, nicht mehr so frisch und elastisch, wie ein ausgeruhter
oder doch von korperlicher Arbeit wenig in Anspruch genommener Mensch.
Es gibt aber Kinder, die morgens frih schon manche Stunde vor Schul-
beginn schwer arbeiten mussten und mittags und abends wieder in An-
spruch genommen werden; was Wunder, wenn sie wéhrend der Schul-
stunden matt und trig, unaufmerksam, geistesabwesend sind, und die
Kenntnisse ihnen nicht eingehen. Aus solchen Schillern rekrutieren sich
dann meistens die sitzen bleibenden. Auf die ganze Klasse oder die ganze
Schule uben sie einen nachteiligen Einfluss aus; sie sind die Hemmschuhe.
Dass sie auch die Aufgabe des Lehrers nicht erleichtern und seine Be-
geisterung und Freudigkeit ldhmen, ist selbstversténdlich.

Zu der geistigen Schidigung tritt auch die sittliche. Bei den in der
Landwirtschaft beschiftigten Kindern wirkt oft der Verkehr mit Knechten
und Mégden, bei denen sie vieles sehen und manches horen, was sie
nicht sollten, demoralisierend; bei Hitekindern zeitigt das Allein- und
Unbeaufsichtigtsein allerlei Ausschreitungen. Wie sehr gefihrdet die Aus-
liufer und Ausliuferinnen, die Kegelaufsteller, die Gehulfen und Ge-
hulfinnen in Wirtschaften sind, braucht nicht néiher ausgefihrt zu werden,
weil jedermann diese Gefahren kennt. Bei den in der Heimarbeit be-
schiiftigten Kindern wird sich als seelische Schadigung Unzufriedenheit
mit ihrem harten Lose, Hass gegen die Eltern und die ganze menschliche
Gesellschaft und Genussucht, um sich fir die freudlose Jugendzeit zu
entschiidigen, einstellen.

Das Einkommen aus Kinderarbeit ist nun keineswegs so, dass es die
gewaltigen Schiidigungen aufwiegen wiirde. Lehrer Agahd, der in
Deutschland zuerst auf das Verderbliche der Kinderarbeit hingewiesen
hat, sagt: Im allgemeinen liisst sich sagen, dass die Kinderarbeit entweder
Jimmerlich bezahlt oder dort, wo sie gut gelohnt zu werden scheint,
einen Krifteaufwand verlangt, der auch zu dem besseren Lohne in gar
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keinem Verhéaltnis steht. Deutsch in seiner Preisschrift aber die Kinder-
arbeit dussert sich: Im allgemeinen ist der Lohn der Kinder so niedrig,
dass es vom Standpunkt der Gesamtheit aus als ein Verbrechen erscheint,
um dieses Pappenstieles willen ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen und
ihre Lebensfreude, ihr Jugendgliick dem Moloch Erwerbsarbeit zum Opfer
zu bringen. Die Kinder schidigen mit der Erwerbsarbeit nicht nur ihre
eigene Gesundheit, sondern sie wirken durch ihre Billigkeit als Preis-
dricker auf die Arbeit der Erwachsenen und verursachen so ein Herab-
dricken der Lebenshaltung ihrer Klasse iiberhaupt. Der verstorbene
Fabrikinspektor Schuler berichtet, dass die Spuler in der Blattstich-
weberei — fast ausnahmslos Kinder oder alte Leute — bei fleissigem
Arbeiten 50—60 Rp. téglich verdienen. In der Roh- und Florettspinnerei,
wo die Kinder und alten Leute Seide zerzausen, Baumwollfaden, Stroh-
halme und andere Verunreinigungen aus derselben heraussuchen, ist der
Lohn per Tag 65 Rp. (15 Rp. per Kilo). In der Bunt- und Jacquard-
weberei verdienen die als Spuler, Kniipfer oder Siumer verwendeten
Kinder 50—60 Rp. tiglich. In der Zigarrenindustrie werden den Kindern
fur das Entrippen der Tabakblitter 30 Rp. per Tag bezahlt. Pfarrer
Zinsli, der eine genaue Enquéte iiber die Kinderarbeit im Kanton
Appenzell A.-Rh. veranstaltet hat, konstatierte folgende Lohne fiir Kinder-
arbeit :

fir Weben 80 Rp. bis Fr. 1. 50 per Tag;

» Ausschneiden 5—25 Rp. per Stunde;

» Fideln (Auflitzen) 15—20 Rp. p. St.;

» Haspeln, Hohlen, Ausstreichen bis 15 Rp. p. St.;

Drucken und Schmieren 30—40 Rp. p. St.;
s Ausristen 9—17 Rp. p. St.;
» Kniipfen 10 Rp. p. St.;
, Fadeln Fr.1—1.50 p. Tag;
» Spulen 5—20 Rp. p. St.;
Zwirnen 10—20 Rp. p. St.;
, Sticken 20—50 Rp. p. St.;

, Stricken 3—10 Rp. p. St.;

Handsticken 8—10 Rp. p. St. '

Auslaufer und Handlanger erhalten per Tag Fr. 1. 50; Kegelaufsetzer
30—50 Rp. per Stunde.

Die Knechtlein und Migdlein in der Landwirtschaft bekommen ge-
wohnlich keinen Lohn, im Gegenteil, es wird fiir sie von den Armen-
behérden wenigstens bis zum 14. Altersjahre noch ein Kostgeld bezahlt.
Uber die Lohne der Kinderarbeit und die Dauer der Arbeitszeit wird
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uns wohl die niichstes Jahr in Ziirich stattfindende Heimarbeitsausstellung
genauer orientieren, wie das auch der Fall war bei der Heimarbeits-
ausstellung in Berlin (1906) und Frankfurt a. M. (1908).

Eine genaue und zuverldssige Enquéte iiber den Umfang der
Kinderarbeit in der Schweiz besitzen wir leider nicht. In Deutschland
wurden im Jahre 1898 durch die Lehrerschaft alle Kinter unter 14 Jahren
gezihlt, die in der Industrie, im Handel,; Verkehr, in der Gast- und Schank-
wirtschaft, im Austragedienst, im gewohnlichen Laufdienst und in sonstiger
gewerblicher Tétigkeit beschiftigt waren; das Ergebnis war: 542, 283.

Erhebungen iiber die Arbeit von Kindern im Haushalte und in der
Landwirtschaft fehlen; bezw. sie sind auf eine Resolution des Reichstages
hin durch die Lehrer und Lehrerinnen im Jahre 1904 gemacht worden,
aber noch nicht publiziert.

Im Jahre 1904 veranstaltete die schweizerische Gemeinniitzige Gesell-
schaft eine Enquéte iiber die Kinderarbeit der schulpflichtigen Kinder in
den einzelnen Kantonen; das Resultat war kein vollstindiges, weil nur
12 Kantone antworteten und von diesen noch einige lickenhaft; aber
wertvoll ist diese Erhebung trotzdem; denn sie ist die einzige, die wir
haben, und zeigt doch deutlich, dass es auch bei uns keineswegs so rosig
aussieht, wie man etwa anzunehmen geneigt ist, keineswegs. besser, als
in Deutschland oder in Osterreich. Die einzelnen Zahlen sind folgende:

Kantone 1. Land- 2. Haus- 3. Sonstige 4. Total 5. Prozent
wirtschaft  industrien, Erwerbsarten der be- der Primar-
Handwerk schiftigten schiiler pro

Strohindustrie, als Ausliufer, schulpflichti- 1905
Stickerei, Weberei, Kindsmidchen, Kinder
Posam’enterie, 4 Kegelsteller u;. gen
Uhren u. Musik- Wirtschaften,

dosenindustrie, bei Schau-
Tabakindustrie, stellungen
Handwerk usw.

1. Bern 53791 2494 2221 58506 5590
9. Luzern 5732 636 854 7922 3390
3. Glarus 583 138 268 989 209
4. Appenzell L.-Rh. 633 855 - 88 1576 639/0
5. Freiburg 11610 2125 432 14167 65900
6. Solothurn 6092 455 1530 8077 489%/9
7. Baselstadt 233 458 1239 1930 209%/o
8. Baselland 4594 2465 975 8034 7190
9. Aargau 17537 5472 2674 25683 790
10. Thurgau 7463 2030 1299 10792 57%
11. Waadt 5876 385 1252 7513 170/0
12. Neuenburg 2982 250 1362 4594 2290

117126 17763 14194 149083 440/
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Fir den Kanton Appenzell A.-Rh. hat Pfr. Zinsli in Walzenhausen
bei seiner Erhebung folgende Zahlen gefunden:

13. Appenzell A-Rh. 713 4023 1084 5820 6390

Wenn man fiir die ibrigen Kantone die entsprechenden Zahlen be-
rechnet, so erhiilt man folgendes Bild:

14, Zirrich 922483 4000 2500 28983 509/0
15. Uri 2034 30 300 2364 7690
16. Schwyz 3152 1000 500 4652 5500
17. Obwalden 1122 © 120 300 1542 7690
18. Nidwalden 720 125 300 1145 629/0
19. Zug 1232 250 200 1682 5190
20. Schaffhausen 3813 30 350 4193 6890
91. St. Gallen 10657 9000 2000 21657 5590
99. Tessin 13914 132 500 14546 7990
- 23. Genf 2618 184 2000 4802 429
94. Graubiinden 10141 20 800 10961 769/,
25. Wallis 14583 30 400 15013 769%o

Total (1—25): 204308 36707 25428 266443 53900
Erwachsene Arbeiter 763507 = 269%0 92196 =399/, 12321 —2069%0
(502211 Schiiler)

Total (erw. Arb.): 868024

Durch die Enquéte der Gemeinnutzigen Gesellschaft ist ferner fest-
gestellt worden,

dass 1983 Kinder téiglich 4 Stunden arbeiten,

n 1098 n n 5 n » 2
” Y 824 n n 6 » ” ?
s 103 »  mehr als 6 Stunden,

2090 . arbeiteten Sonntags.

17 000 Kinder wurden zu ausserordentlich frithen oder spiten Stunden
beschiftigt, und zwar hauptsichlich in der Landwirtschaft frith (12000)
und spit in der Hausindustrie (5000).

Von 5312 Lehrern erklirten 2237 jede Nebenbeschiftigung neben
der Schule fiir schidlich, 75 konnten keine Nachteile konstatieren, 117
hielten Nebenbeschiiftigung ohne Uberanstrengung fir zweckmaissig, 2883
schwiegen sich iiber diesen Punkt aus. Alle die verschiedenen Schaden
der Kinderarbeit, die bereits angefiihrt wurden, wurden namhaft gemacht
und durch Beispiele aus dem Leben belegt.

Mit bezug auf die Bemerkungen, die bei der appenzellischen Enquéte
gemacht wurden, berichtet Pfarrer Zinsli: Wenn auch 25 Berichte aus-
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driicklich nichts Ungiinstiges uber die industrielle Kinderarbeit wissen —
4 davon mit dem Hinweis auf die giinstige Situation der Leute — so
iberwiegen doch die deutlichen Beweise dafiir, dass in dieser Beschiftigung
eine Hauptquelle der korperlichen, geistigen und sittlichen Gefihrdung
unserer Kinder zu suchen ist. Ein Bericht nennt die Kinder allgemein
etwas degeneriert, und ein anderer fiigt die Begrindung hinzu, infolge
Haus- und Fabrikbeschiiftigung. Nach einem Bericht sind blithende
Kinder fast eine Raritit, 6 Berichte konstatieren ein Zuriickbleiben
im Wachstum, einer davon besonders im Vergleiche mit Bauern-
kindern. Von Schwiche, Mattigkeit, Kraftlosigkeit reden 31 Berichte,
von bleicher Farbe, Blutarmut 6, wahrend 10 Berichte mehr oder
weniger héufige Fille von Bleichsucht anfuhren und zwar meist bei
Fidlern. Sehr hiufig sind Awugenleiden; 28 Berichte reden davon;
Kurzsichtigkeit wird 13-mal erwidhnt. Eine Hemmung der geistigen
Entwicklung, ein Zuriickleiben hinter minder Intelligenten, ein Ab-
nehmen der Lernfreudigkeit wird 27-mal konstatiert. Zwei Lehrer
haben bis zu 5090 Repetenten in ihren Klassen, einer 20%o. Nach zwei
Berichten ist ein grosser, nach einem ein ziemlicher Prozentsatz der Kinder
abnorm. Ein Lehrer, der 30%/0 abnormale Kinder zihlen muss, ruft selber
unwillkiirlich ein ,schrecklich® dariiber aus. Von anderen Orten werden
20—30%0 und 2590 Abnormale berichtet. Es wird ferner geklagt (in 23
Berichten) tber Familienentfremdung der Kinder, dass sie der elterlichen
Zucht frith entwachsen und sich ihnen lieblos und pietitslos gegeniiber-
stellen. Die frithe Selbstéindigkeit macht die Kinder frech, frihreif, ziigellos,
zur Verschwendung und Genussucht genéigt. Drei Berichten, welche von
richtiger Verwendung des erworbenen Geldes durch Einlagen in die Spar-
kasse wissen, stehen 22 Berichte gegeniiber, die von leichtsinnigem und
schiadlichem Gebrauche desselben in allen moglichen Anwendungen
sprechen: fir Nischereien, fiir Putz und Tand, fiir Alkohol und Lustbar-
keiten in Wirtschaften und auf Tanzbéden.

Diese beiden Erhebungen iiber die Arbeit der schulpflichtigen Kinder,
die so traurige Zustinde aufdeckten, erwecken das lebhafte Verlangen,
alles zu wissen, den ganzen Schaden kennen zu lernen. Diese Kenntnis
kann uns nur eine von amtlicher Seite angeordnete Enquéte mit Berichts-
zwang bringen, die von der Lehrerschaft durchgefithrt wird; denn sie
steht ja in bestindigem Kontakt mit der Kinderwelt, besitzt ihr Vertrauen,
kennt meistens auch die hduslichen Verhaltnisse, wird zuerst aufmerksam
auf verminderte Leistungsfihigkeit in der Schule. Uberall, wo man
andere Organe mit den bezuglichen Erhebungen betraute, sind sie ginz-
lich misslungen. Wenn wir je zu einer gesetzlichen Einschrinkung der
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Kinderarbeit der schulpflichtigen Jugend, die an unserer Volkskraft zehrt
und unser Nationaleinkommen nicht vermehrt, sondern geradezu ver-
mindert, da viele dieser jugendlichen Arbeiter frihzeitiz invalid und
arbeitsuntihig werden und der Verpflegung auf offentliche Kosten an-
heimfallen — dann bediirfen wir unbedingt einer genauen Feststellung
des vorhandenen Ubelstandes. Will man einen Feind wirksam bekiimpfen,
muss man ihn vorerst genau kennen. Die schweizerische Vereinigung fiir
Forderung des internationalen Arbeiterschutzes und die schweizerische
Gemeinniitzige Gesellschaft ersuchten gemeinsam den Bundesrat um An-
ordnung einer Enquéte iiber die Verhiiltnisse der gesamten Heimindustrie
mit Registrierzwang. Dieses Begehren wurde aber abgelehnt, was bedauer-
lich ist; denn es wire dabei auch tber den Umfang und die Verhéiltnisse
der heimarbeitenden Kinder Klarheit geschafft worden. Die Landwirtschaft
und die ubrigen Erwerbsarten wiren freilich unbericksichtigt geblieben.
‘Wer soll nun diese so iiberaus notwendige Erhebung machen? Das eid-
genossische statistische Amt fillt nach dem ablehnenden Bescheid des
Bundesrates ausser Betracht; dagegen darf man wohl eine solche Arbeit
von dem neu zu errichtenden sozialstatistischen Amt, dessen Schaffung
sehr zu begrissen ist, erwarten. Da es aber erst angeregt worden ist,
und, bis es wirklich einmal funktioniert, noch Jahre verstreichen kénnen,
sollte doch inzwischen bereits etwas geschehen. In Deutschland hat der
deutsche Lehrerverein an 150 Orten iiber die gewerbliche Kinderarbeit
durch seine Mitglieder Erhebungen machen lassen; das Material hat dann
der bereits erwihnte Agahd verarbeitet. Was in Deutschland méglich
war, diirfte es nicht auch in der Schweiz versucht werden? Sie wiirden
sich ein grosses Verdienst erwerben, wenn Sie eine solche Erhebung durch-
fihrten. Die unter der Uberarbeitung seufzende Jugend, das ganze Volk
wirde Thnen dankbar sein, wenn Sie so helfen wiirden, gesundere Zu-
stiinde anzubahnen. Ja, Sie wiirden auch sich selbst und der Schule da-
durch niitzen. : :

Ein die Arbeit der Kinder unter 14 Jahren regelndes Gesetz gibt es
also bei uns in der Schweiz nicht, wihrenddem Deutschland ein Gesetz
betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben hat (vom 30. Miirz 1903),
dessen Durchfihrung aber zu wiinschen ubrig lisst, und das auch keine
Regelung der Heimarbeit enthilt. In dem Entwurf zu einem schweize-
rischen Strafgesetzbuch von 1903 findet sich ein Artikel tber Kinder-
arbeit, der zu unterstitzen und den Kantonen zur Aufnahme in ihre
kantonalen Strafgesetze zu empfehlen ist. Er lautet:

§ 77: Wer die korperlichen oder geistigen Krifte seines minderjéhrigen
Kindes oder einer Frauensperson oder minderjihrigen minnlichen Person,
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die ihm als Angestellter, Arbeiter, Lehrling, Dienstbote, Zigling oder
Pflegling unterstellt ist, aus Eigennutz, Selbstsucht oder Bosheit derart
iiberanstrengt, dass ihre Gesundheit dadurch Schaden leidet oder ernst-
lich gefihrdet ist, wird mit Gefiingnis oder Busse bis zu 10000 Fr. be-
straft. (Hinzuzufiigen wire auch hier bloss noch: oder kérperliche oder
geistigce Entwicklung, nach ,Gesundheit“.)

Wird die Gesundheit der Person zerstort, und konnte der Titer dies
voraussehen, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu finf Jahren.

Eine eigene Kategorie bilden die Kinder oder Jugendlichen vom 14.
bis 18. Altersjahre und ihre Arbeit. Nach der Volkszihluug von 1900 gab
es in simtlichen Berufsgruppen in der Schweiz

Lehrlinge 37961 minnliche und 14 835 weibliche
und nach den Erhebungen des
schweizerisch. Fabrikinspektorates
pro 1901 Arbeiter im Alter von

14—18 Jahren 16 669 % » 16603 =
total: 54630 minnliche und 31438 weibliche
36 068

Dabei fehlen noch die Insassen der Anstalten. Nach einer allerdings
unvollstindigen Statistik mogen sich in den verschiedenen schweizerischen
Erziehungsanstalten fir Kinder und Jugendliche, in denen die Zoglinge
beschiiftigt werden, 2078 Insassen befinden, darunter etwa die Hilfte im
Alter von 14—18 Jahren.

Die Lehrlingsarbeit ist in 13 Kantonen durch Lehrlingsgesetze
geregelt, nimlich in Zurich, Bern, Luzern, Schwyz, Obwalden, Glarus,
Zug, Freiburg, Baselstadt, Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf. Von
diesen haben ausserdem noch Arbeiterinnenschutzgesetze, in denen meistens
auch von Lehrtichtern die Rede ist, Ziirich, Bern, Luzern, Baselstadt
und Neuenburg, dazu: Solothurn, St. Gallen, Aargau. Alle 13 Lehrlings-
gesetze verpflichten den Lehrling, gewerbliche oder allgemeine Fortbildungs-
schulen zu seiner theoretischen Ausbildung zu besuchen, und den Lehr-
meister, ihm die nétige Zeit dazu zu gewdhren und ihn dazu anzuhalten.
Das zuriickgelegte schulpflichtige Alter verlangen die Lehrlingsgesetze
von Zurich, Bern, Luzern, Baselstadt und Wallis; das zuriickgelegte 14.
Altersjahr: Glarus und Zug; gar nichts bestimmen iiber das Zulassungs-
alter: Schwyz, Obwalden, Freiburg, Waadt und Neuenburg; Genf allein
fordert das zuriickgelegte 13. Altersjahr und ein édrztliches Zeugnis;, das
das Vorhandensein der nétigen physischen Kriifte fir den betreffenden
Beruf nachweist. Die Arbeiterinnenschutzgesetze verbieten die Einstellung
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von Madchen als Arbeiterinnen oder Lehrtéchter vor dem zuriickgelegten
14. Altersjahre mit Ausnahme von Genf, das Midchen schon vor dem
zuriickgelegten 13. Altersjahre zulisst. Auch die Arbeitszeit ist in diesen
kantonalen Schutzgesetzen limitiert; unter zehn Stunden wird aber nir-
gends hinuntergegangen. Zu wiinschen wiire eine eidgendssische Gewerbe-
gesetzgebung und darin Regelung des Lehrlings- und Lehrlingspriifungs-
wesens.

Die jugendlichen Fabrikarbeiter schiitzt Art. 16 des Bundes-
gesetzes vom 23. Méirz 1877. Das Zulassungsalter wird da auf das zuriick-
gelegte 14. Altersjahr festgesetzt. Die Arbeitszeit fir Kinder zwischen
dem angetretenen 15. bis und mit dem vollendeten 16. Jahre darf, Schul-
und Religionsunterricht inbegriffen, nicht mehr als elf Stunden pro Tag
betragen. Sonntags- und Nachtarbeit ist untersagt. Das Gesetz ist jetzt
uber 31 Jahre alt, und doch hat es sich bis jetzt nicht zur vollkommenen
Geltung durchringen kiénnen. Immer wieder miissen die Fabrikinspektoren
von Ubertretungen, namentlich auch der Bestimmungen des Kinderschutz-
artikels, hin und wieder von Laxheit der Behoérden bei der Ahndung
der Ubertretungen, berichten. Gegenwiirtig ist eine Revisionskommission
an der Arbeit. Die Fabrikinspektoren postulieren in ihrem Entwurf neu:
Verbot des Aufenthaltes von Kindern unter 14 Jahren in den Arbeits-
riumen, zehnstundige Arbeitszeit, amtlicher Altersausweis. Der schweize-
rische Arbeiterbund schligt folgende Fassung vor:

Art. 75: Kinder, die das 15. Altersjahr noch nicht zurickgelegt
haben, diirfen nicht zur Arbeit verwendet werden; der Aufenthalt in den
Arbeitsrdumen ist ihnen untersagt.

Jugendliche Personen unter 20 Jahren sind von der Arbeit in Ge-
schiften ausgeschlossen, wenn sie nach dem érztlichen Zeugnis infolge
ihres korperlichen oder geistigen Zustandes ungeeignet oder unfidhig zur
betreffenden Arbeit sind oder diese fiir ihre Gesundheit und Entwicklung
schidlich oder gefihrlich ist.

Der Bundesrat wird ein alle zwei Jahre zu revidierendes Verzeichnis
derjenigen Geschiftszweige und Arbeiten aufstellen, in denen jugendliche
Personen unter 20 Jahren nicht verwendet werden diirfen.

Es dirfen nur solche Kinder und jugendliche Personen in Geschiiften
beschiiftigt werden, fiir die ein amtlicher Altersausweis und das édrztliche
Zeugnis zur Einsicht vorliegt und die in das Arbeiterverzeichnis einge-
tragen sind.

Art. 76: Die Arbeitszeit samt der Zeit des Schul- und Religions-

unterrichtes darf fir jugendliche Personen unter 18 Jahren nicht mehr
Schweiz. Piadagog. Zeitschrift. 1909. 15
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als acht Stunden im Tage betragen. Der Schul- und Religionsunterricht
darf durch die Arbeit nicht beeintrichtigt werden.

Fiir alle jugendlichen Personen unter 20 Jahren ist jede  Uberzeit-,
Nacht- oder Sonntagsarbeit untersagt.

Art. 77: Fir Lehrverhéltnisse sind besondere Vertrige abzuschliessen.
Die Dauer der Lehrzeit darf nur in einer gewissen Anzahl von Jahren,
Halbjahren oder Vierteljahren festgesetzt werden. Der Unternehmer hat
dafiir zu sorgen, dass der Lehrling sachgemiss ausgebildet wird. Der
Lehrling ist zum Besuch von Fach- und Fortbildungsschulen anzuhalten.

Art. 78: Der Unternehmer kann sich nicht mit Unkenntnis des
Alters oder der Schulpflichtigkeit seiner jugendlichen Arbeiter entschul-
digen.

Neben dem Unternehmer sind auch Eltern und Vormiinder fur rich-
tige Befolgung der Vorschriften der Art. 75—78 verantwortlich und bei
Missachtung strafbar.

Diese vier Artikel sind, als im Interesse der Jugendlichen liegend, zu
unterstitzen.

Bedenken erregt allein, das Zulassungsalter zur gewerblichen Arbeit
auf das zuriickgelegte 15. Altersjahr zu verlegen, und zwar nicht des-
wegen, weil nicht auch diese Forderung durchaus berechtigt wire, sondern
weil sie praktisch undurchfiihrbar scheint. In den meisten Kantonen ist
nidmlich das Schulentlassungsjahr das 14.; in Genf ist es sogar moglich,
mit dem 13. Altersjahr von der Schule abzugehen.

Es miisste fur dieses 15. Jahr, wenigstens fiir die Industriekantone, ein
Fortbildungsunterricht eingefilhrt werden, der vielleicht eine Kenntnis
der verschiedenen Berufe, der Maschinen und Proiuktionsmittel und der
Gewerbe- und Arbeitergesetze vermitteln, und an den sich Handfertigkeits-
unterricht anschliessen wurde. Auf dem Lande konnten landwirtschaft-
liche Gegenstinde behandelt werden, mit anschliessendem Handarbeits-
unterricht. Die Durchfiihrung des Postulats der nur achtstiindigen Arbeits-
zeit der Jugendlichen sodann wiirde uns die Pflicht auferlegen, ihnen in
der Freizeit Belehrung und edle Unterhaltung zu bieten.

Ganz hat das wichtige Gebiet des Schutzes der schulpflichtigen Kinder
gegen Misshandlung und Uberanstrengung durch Arbeit in der Schweiz
doch nicht brach gelegen. Es sind da und dort Anfinge vorhanden. In
Zirich besteht seit zehn Jahren eine Kinderschutzvereinigung
zum Schutz der Kinder gegen Misshandlung und Ausbeutung mit einem
eigenen Sekretariat; in Bern soll, vom kantonalen Lehrerverein aus-
gehend, ein kantonaler Kinderschutzverein gegrundet worden sein; in
Baselstadt gibt es eine Jugendfiirsorge-Kommission des Frauenvereins zur
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Hebung der Sittlichkeit, speziell auch zum Schutze der misshandelten
Kinder, mit einer Kinderstation zur temporédren Versorgung von zwanzig
Kindern; in St. Gallen widmet sich eine Kommission der Gemeinniitzigen
Gesellschaft der Stadt St. Gallen dem Jugendschutz; in Aarau ist kiirzlich
ein dreigliedriges Komitee fiir Kinderschutz besellt worden; in Genf be-
steht eine staatliche Commission de surveillance de ’enfance abandonnée
mit zwei temporiren Kinderasylen. '

Notig und zu erstreben ist nun der Zusammenschluss aller Vereine
und Kommissionen, die sich mit Kinderschutz befassen, zu einem Zentral-
verband und Errichtung einer Zentralstelle fir Kinderschutz (Schutz
gegen Misshandlung, Ausbeutung und die Gefahren des Strafverfahrens).
Ihre Aufgaben wiren: Grindung von Vereinen, eventuell Kommissionen
fiir Kinderschutz in allen Kantonen, Propaganda in Wort und Schrift
fiir die Sache des Kinderschutzes, Sammlung der einschligigen Literatur,
Statistik, Entgegennahme von Anzeigen betreffend Kindermisshandlung
und -Ausbeutung und Veranlassung der geeigneten Schutzmassregeln, Rat-
und Auskunfterteilung, Vorbereitungsarbeiten fiir die Verbesserung der
bestehenden und den Erlass neuer Schutzgesetze. Das Ziel, das erreicht
werden soll, ist ein alle schutzbediirftigen schulpflichtigen Kinder in der
Schweiz umfassendes Gesetz. Das wire eine wahre Grosstat! Helfen Sie
alle mit. dieses Ziel zu erreichen; denn, indem wir unsere Jugend schiitzen,
schiitzen wir unser Volk, schutzen wir den Staat!

Thesen.

A. Kindermisshandlung.

1. § 80 des Vorentwurfs zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch
von 1908 ist als zweckentsprechend festzuhalten, jedoch durch eine Be-
stimmung betreffend Unterbringung des misshandelten Kindes und Er-
gianzung nach ,Gesundheit® im ersten Alinea von: oder kérperliche oder
geistige Entwicklung zu erweitern. Bis zur Einfihrung der Strafrechts-
einheit, deren Beschleunigung sehr zu begriissen wiire, ist in den einzelnen
Kantonen die Revision der kantonalen Strafgesetze in diesem Punkte des
Kinderschutzes nach den Ausfithrungen des eidgenossischen Strafgesetz-
buchentwurfes anzustreben.

2. Die Kinderschutzbestimmungen des neuen schweizerischen Zivil-
gesetzbuches, inshesondere Art. 283 —289 und 302—327 sind schon jetzt
zu kantonalem Rechte zu erheben.

In die kantonalen Ausfihrungsgesetze ist aufzunehmen:

zu Art. 278 eine Warnung vor kérperlicher Ziichtigung;
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zu Art. 283 und 284, 1 die Anzeigepflicht fir jedermann, insbesondere
fiir Behérden, Lehrer, Geistliche, Schulirzte und gewdhnliche Arzte,
fur Kinderschutzvereinigungen, welch’ letztere bei leichteren Féllen
pflichtwidrigen Verhaltens der Eltern in Anspruch zu nehmen sind;
das Beschwerderecht fiir alle Beteiligten;

zu Art. 311 die Anzeigepflicht der Zivilstandsimter und der Nieder-
lassungs-Kontrollbehérden ; _
die Moglichkeit der Ubernahme der Beistand- und Vormundschaft
durch einen Generalvormund oder eine Kinderschutzvereinigung.

B. Kinderarbeit.

3. Art. 77 des Vorentwurfs zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch
von 1903 betr. Uberanstrengung der Kinder und Untergebener wird als zu-
treffend und wirksam zur Aufnahme in die kantonalen Strafgesetze em-
pfohlen, mit der Erginzung nach ,Gesundheit*: oder kérperliche oder
geistige Entwicklung.

4. Es ist vor dem Erlass eines Gesetzes gegen die schidliche Kinder-

- arbeit durch das neu zu errichtende schweizerische sozialstatistische Amt,

eventuell durch den schweizerischen Lehrerverein, eine Erhebung iiber
die Kinderarbeit in Hausindustrie und Handwerk, Landwirtschaft und
sonstigen Erwerbsarten der Kinder unter 14 Jahren zu veranstalten.

5. Der Kinderartikel des Fabrikgesetzes von 1877 ist im Sinne des
Entwurfes des schweizerischen Arbeiterbundes zu revidieren (zuriick-

- gelegtes 15. Altersjahr, édrztliches Zeugnis, achtstiindige Arbeitszeit).

C. Kindermisshandlung und Kinderarbeit.

6. Es sind in allen Kantonen Kinderschutzvereinigungen, eventuell
Kommissionen, zum Schutze der Kinder gegen korperliche Misshandlung,
geschlechtlichen Missbrauch, Ausbeutung durch Arbeit und gegen die
Gefahren des Strafverfahrens zu grinden, die sich zu einem Zentralverband
zusammenschliessen und ein Sekretariat zur Propagierung des Kinder-
schutzes und Vorbereitung einer alle schutzbedirfticen Kinder umfassen-
den schweizerischen Kinderschutzgesetzgebung unterhalten.

Einschldgige Literatur.

Die Kinderarbeit und ihre Bekdmpfung, von Julius Deutsch. Preis-
gekront von der Universitit Zirich. Zarich, Verlag von Rascher & Co.
247 S. (Literaturangaben in den Fussnoten).
Schweizerische Vereinigung zurFérderung desinternationalen
Arbeiterschutzes.
Heft 23, Kinderarbeit und Kinderschutz in der Schweiz. Von Ph. Zinsli,
Pfarrer in Walzenhausen. Bern, 1908. 127 S.
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Heft 25, Bericht uber die gewerbliche Kinderbareit in der Schweiz. Nach
dem Fragebogen des internationalen Arbeitsamtes. Erstattet im Auf-
trag des Vorstandes der Schweiz. Vereinigung zur Forderung des
internationalen Arbeiterschutzes, von A. Wild, Pfarrer in Monchaltorf.
Basel, 1908. 135 S.

Die Kinderarbeit in der Schweiz und die Forderungen des
Kinderschutzes. Von Emil Gassmann, Winterthur. Zarcher Jahrbuch
der Gemeinnitzigkeit, 1906/07, S. 50—70.

Die korperliche Misshandlung von Kindern durch Personen,
welchen die Farsorgepflicht far dieselben obliegt. Von A. Wild, Pfarrer
in Monchaltorf. Preisgekront von der Universitit Zurich. Zirich, Verlag
von Rascher & Co. 160 S. (Mit zahlreichen Literaturangaben.)

Die korperliche Misshandlung von Kindern Von Dr. jur. Schoch,
Verlag von Schulthess & Co., Ziurich.

Ein Beitrag zur Kinderschutz-Gesetzgebung. Von Dr. Alfred Silber-
nagel, Zivilgerichtsprisident, Basel. 83 S.

Das Buch vom Kinde. Ein Sammelwerk far die wichtigsten Fragen der
Kindheit unter Mitarbeit hervorragender Fachleute herausgegeben von
Adele Schreiber. Verlag von B. G. Teubner, Leipzig und Berlin, 2 Binde.

Die Kindermisshandlungen, ihre Ursachen und die Mittel zu
ihrer Abhilfe von Lydia von Wolfring, Wien, 1907. 125 8.
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ll. Kinderschutz und Jugendstrafrecht.
Die Gesetzgebung tber Kinderschutz
mit besonderer Beriicksichtigung der Behandlung des fehlbaren Kindes.
Bericht an die Jahres- und Delegiertenversammlung

des Schweizerischen Lehrervereins in Langenthal, 10. und 11. Oktober 1908,
erweitert und mit Zusitzen versehen von Prof. Ziircher, Zirich.

I. Die Aufgaben der Gesetzgebung iiber Jugendfiirsorge.

Der Fiirsorge bedurftig ist ein jegliches Kind. Was wiirde aus
dem in seinen ersten Lebensjahren hiilflosen Wesen, wenn nicht die
Liebe einer Mutter es hegte, und wenn es auch allmihlich der Selb-
stindigkeit entgegenreift, so hat es noch lange die Leitung und Obsorge
der Eltern nétig. Das Gefithl der Fursorgepflicht wurzelt bei mensch-
lichen Eltern tief im Herzen; es scheint beinahe tberfliissig, dass auch
noch das staatliche Gesetz einen entsprechenden, rechtlich erzwingbaren
Anspruch des Kindes verkundet.

Die 6ffentliche Fiarsorge braucht daher nur da einzutreten,
wo die elterliche Firsorge versagt. Das ist der Fall:

a) Wo Vater oder Mutter oder beide fehlen. Fir das verlassene
Kind hat die offentliche Fiirsorge (Staat, Gemeinde, Gemeinnutzigkeit)
im ganzen Umfange zu sorgen.

b) Wo Vater und Mutter ihrer Aufgabe nicht genigen, sei es aus
Unvermogen, sei es, weil sie gewissenlos, bewusst ihrer Pflicht entgegen-
arbeiten. So stuft sich auch das Eingreifen der offentlichen Fursorge ab.
Ist noch der gute Wille vorhanden und das Unverméigen nur ein teil-
weises, so werden die Massnahmen wesentlich die Unterstiitzung der
Eltern im Auge haben. Fehlt dagegen jegliches Vermdgen oder ver-
nachlissigen die Eltern aus Gleichgiltigkeit oder Roheit des Herzens
oder aus niedern Beweggriinden, insbesondere auch aus Habsucht, ihre
Pflichten, so schiebt die offentliche Fiirsorge sie beiseite und verfiigt
zunichst, ohne Riicksicht auf das Verschulden oder Nichtverschulden
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der Eltern, das, was dem Kinde frommt. Gegen die Gewissenlosigkeit
der Eltern aber soll der Staat iiberdies mit scharfen Repressivmassregeln
vorgehen. Das ist die Fursorge fir das misshandelte, sittlich
gefihrdete und verwahrloste Kind.1)

Gehen wir einen Augenblick zuriick auf jene, die Eltern stiitzende
und ihre Obsorge ergidnzende offentliche Firsorge, um sie dann aus
dem Kreise unserer weiteren Betrachtungen ausschliessen zu kénnen. Da
bieten zunichst dltere Gesetze den Eltern gegen unbotméssige Kinder
polizeiliche Hiilfe an. Am schirfsten der Code civil in den Art. 376 bis
383. Hier kann der Vater die Einsperrung seines Kindes unter 16 Jahren
bis auf einen Monat vom Richter verlangen; hat das Kind dieses Alter
. iiberschritten, die Einsperrung bis auf sechs Monate dem Richter bean-
tragen. Das schweiz. Zivilgesetzbuch dagegen ermichtigt in Art. 284
die Vormundschaftsbehorde, auf Begehren der Eltern ein Kind, das ihnen
boswilligen und hartnickigen Widerstand leistet, in angemessener Weise
in einer Anstalt oder einer Familie unterzubringen, sofern nach den
Umstinden nicht anders geholfen werden kann.

Der erginzenden Firsorge des Staates bedarf in vielen Fillen das
Kind, das an korperlichen oder geistigen Gebrechen leidet. Zuniéchst
soll es allerdings Pflicht der Eltern sein, auch einem solchen Kinde eine
angemessene Ausbildung zu verschaffen (Art. 275 des Zivilgesetzbuchs).
Im ibrigen ist dies Sache der Firsorge fir Kriippel, Blinde, Taubstumme,
Schwachsinnige und Geisteskranke, Aufgaben, welche von besonderen
gemeinnutzigen Vereinigungen in neuester Zeit energisch an Hand ge-
nommen worden sind.2)

Das arme Kind. Hier hat eine weit- und umsichtige Armenpflege
einzutreten. Es sollte die Sparsamkeit in der Verwaltung offentlicher
Gelder jedenfalls nicht soweit gehen, dass ein Kind deshalb der Mutter

1) Einen raschen Uberblick dber das ganze Gebiet gewihrt Petersen,
Johannes: Die oOffentliche Firsorge fiir die sittlich gefihrdete und die
gewerblich titige Jugend. Leipzig 1907 (Aus Natur und Geisteswelt, 162. Bind-
chen). Ebenso Silbernagel, Alfred: Ein Beitrag zur Kinderschutzgesetz-
gebung. Basel 1908. Ausfiithrlicher das mehrbindige Buch: Reicher, Hein-
- rich, Die Farsorge fir die verwahrloste Jugend. Wien 1904 ff.

?) Grob, Hans: Vierte Konferenz der deutschen Anstalten fir Krippel-
fiirsorge in Oberlinhaus zu Nowawes 1907. Jahrbuch der Schweiz. Gesellschaft
fur Schulgesundheitspflege VIII 298. — SchweizerischerZentralverein
fir das Blindenwesen, gegriindet 1904, Jahresberichte von V. Altherr. —
Gull, G.: Die Blindenbildung und die Blindenfiirsorge in der Schweiz. Zircher
Jahrbuch fiir Gemeinniutzigkeit 1907/08. — Verhandlungen der schweizerischen
Konferenz far das Idiotenwesen, herausgegeben von Auer, Kolle
und Graf, seit 1889 erscheinend.
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weggenommen wird, weil es anderweitig billiger versorgt, d.h. der Aus-
beutung eines Unternehmers uberliefert werden kann. Dabei wollen wir
nicht vergessen, in wie weitgehendem Masse der Staat die Erziehungs-
pflichten allen Eltern erleichtert hat durch die Einfihrung des obliga-
torischen, unentgeltlichen Volksschulunterrichts. Die Schule ist ja die
orosse Kinderfiirsorgeanstalt. Ganz abgesehen von ihren spezifisch
sozialen Funktionen, Schiilersuppe, Schiilertuch, Schulbiider, die sie in
neuerer Zeit besonders in den grossen Stiddten ubernehmen musste,?)
fithrt sie das arme Kind fiir einen guten Teil des Tages heraus aus einer
drmlichen, vielleicht auch ungesunden Hiuslichkeit, und das in vielen
Féllen noch mehr vernachlissigte Kind reicher Eltern aus ippiger Um-
gebung in einen Kreis, da Einfachheit und ein frischer Zug pflichteifriger
vorwirtsstrebender Arbeit herrschen. Unzulinglich wird stets auch der
elterliche Schutz der Kinder sein gegen Angriffe, die ihnen von aussen
drohen. Hier stehen sie zunichst unter dem Schutze des Strafgesetz-
buches, der aller menschlichen Existenz zuteil wird. Es wird indessen
von vielen Seiten ein besonderer Jugend- und Frauenschutz angestrebt.?2)
Dénemark hat 1. April 1905 ein Strafgesetz erlassen, das die Veriibung
von Gewalt gegen schuldlose Personen mit Gefingnis oder Zwangsarbeit,
im Wiederholungsfalle mit Priigelstrafe bedroht. Von ganz besonderer
Wichtigkeit ist aber der in der neuern Strafgesetzgebung verstirkte
Schutz der Kinder und der Minderjédhrigen iiberhaupt gegen die korper-
liche und moralische Schidigung durch geschlechtliche Angriffe, Ver-
fihrung, Anreizung oder Ausbeutung. Die Bestrebungen der Sittlich-
keitsvereine verschiedenster Benennung und Tendenz werden wenigstens
in dieser Richtung auf allgemeine Zustimmung und Unterstitzung
rechnen konnen. :

Zum Teil gehort auch hieher der Schutz der Kinder gegen Aus-
beutung durch die industriellen Unternehmer. Allein diese Ausbeutung
geht in der Hausindustrie hauptsichlich von den Eltern selber aus, teils
ist sie nicht moglich ohne die Zustimmung der Eltern.

Und noch einer Betrachtung ist das System der Kinderschutzgesetz-
gebung zu unterstellen. Das verwahrloste Kind kann ein Gegenstand

1) Kraft, A.: Besondere Einrichtungen auf dem Gebiete des Unterrichts
und der Erziehung in der Stadt Zurich (Farsorge fir Kindergérten, korperlich
und geistig gebrechliche Kinder, fiir Stotterer, Handfertigkeits- und hauswirt-
schaftlichen Unterricht). (Schweizer. Zentralblatt far Staats- und Gemeinde-
verwaltung, IX. Jahrgang, Nr. 2, 3, 6.)

2) Streit: Uber Kinder- und Frauenschutz und dessen Durchfithrung
in der Schweiz, Schweiz. Zeitschrift fiir Gemeinnutzigkeit, 46. Jahrg., S. 277.
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werktétigen Mitleids sein, es kann aber auch zum Gegenstand der
ernstesten Befiirchtungen werden, wenn nidmlich seine Verwahrlosung
sich bereits zu #dussern beginnt in Handlungen, welche die Mitmenschen
in ihrem Besitztum schidigen oder gar eine raffinierte Grausamkeit an
den Tag treten lassen. Man denkt sich, was noch alles aus einem sol-
chen Menschen werden koénne, und es macht sich das Bedurfnis des
Schutzes der Gesellschaft gegen solche Leutchen, von denen man sich
alles, nur nichts Gutes in der Zukunft versehen kann, geltend. Ist es
“da nicht begreiflich, wenn eine fruhere Zeit losschlug mit den Waffen,
die sie gegen den erwachsenen Verbrecher zu gebrauchen pflegte. Es ist
aber nicht nur eine Sache menschlichen Mitleids, wenn die bisherige
Fithrung des Kampfes eingestellt werden soll, sondern auch ein Gebot
kluger Kriminalpolitik, da das bisherige Verfahren keine guten Ergeb-
nisse hatte. Mit Recht hat der zweite Berichterstatter Schutz der Kin-
der vor den Gefahren des Strafverfahrens als einen Teil des Kinderschutz-
programmes erklirt, es stimmt das tberein mit den Anforderungen eines
wirksamen Gesellschaftsschutzes, und wir uberschreiten somit die Grenzen
des Kinder- und Jugendschutzes nicht, wenn wir das Jugendstrafrecht
mit hineinbeziehen und einer einlésslicheren Betrachtung unterziehen.

Es bleibt somit, auch wenn wir den Begriff des Kinderschutzes
auf den offentlichen Schutz des verlassenen und des korperlich und
oeisti misshandelten oder vernachlissigten Kindes beschrinken, immer-
hin noch ein recht umfangreiches Gebiet der Gesetzgebung.

Statt eines allgemeinen Schemas seien einige geschichtliche Ent-
wicklungsgéinge vorgefihrt:

II. Die Gesetzgebung iiber Jugendfiirsorge im Ausland.

a) Wir beginnen mit der franzdsischen Gesetzgebung, an welcher
sich die Entwicklungsreihen am vollstindigsten nachweisen lassen.l)

Das erste Kaiserreich beginnt mit der Fiirsorge fiir die verlassenen
Kinder. Das Verbot der Vaterschaftsklage und die grossen Kriege
bewirkten, dass ihre Zahl eine grosse wurde. Das Dekret vom 19. Januar
1811 schrieb die Errichtung einer Kinderbewahrungsanstalt in jedem
Arrondissement vor, zur Aufnahme von Findelkindern, Kindern, welche
von ihren Eltern verlassen worden, und von armen Waisen. In diesen
Anstalten bleiben die Kinder bis zum sechsten Altersjahre. Von da an
bis zum zwdolften sollen sie bei Landwirten oder Handwerkern unter-
gebracht werden, mit jdhrlich abnehmenden Kostenbeitrdgen. Sind sie

1) Reicher, Heinrich: Die Farsorge fir die verwahrloste Jugend,
I. Teil, 3. Band. Wien 1904.
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zwolf Jahre alt geworden, so sollen sie, soweit nicht der Marineminister
iber sie verfugt, in die Lehre geschickt werden, wobei der Staat kein
Lehrgeld ibernimmt, aber dem Lehrmeister und Besorger die unent-
geltlichen Dienstleistungen der Jugendlichen zusichert bis héchstens zum
fuinfundzwanzigsten Altersjahr.

Eine weitere Entwicklung kniipft an die Strafgesetzgebung
gegen Kinder an. Nach Art. 66 Code pénal 1810 wird bei Angeklagten,
die das 16. Altersjahr noch nicht zuriickgelegt haben, die Frage gestellt,
ob sie mit Einsicht (discernement) gehandelt haben. Wird die Frage-
verneint, so sind sie freizusprechen, aber — je nach den Umstinden —
entweder den Eltern zu ibergeben oder in eine Besserungsanstalt einzu-
weisen, und zwar auf eine im Urteil zu bestimmende Zahl von Jahren,
immerhin nicht tber ihr zwanzigstes Altersjahr hinaus. Ein Gesetz vom
5. August 1850 ordnet die Erziehung der jugendlichen Anstaltszoglinge,
sowohl der in den Verhaftsanstalten untergebrachten Verurteilten als
auch der von den Eltern iiberwiesenen Widerspenstigen und der in Ge-
fingnisschulen oder Kolonien aufgenommenen Freigesprochenen. Ein
Gesetz vom 14. April 1906 erhoht das Alter der relativen Strafmiindig-
keit bis zum zuriickgelegten achtzehnten Lebensjahr.

Der Code pénal von 1810 verleiht zunichst dem Kinde keinen wei-
teren Schutz gegen Angriffe Dritter, als er jedem Menschen
gewihrt. Gegen geschlechtliche Angriffe, welche weder mit Gewalt noch
offentlich begangen worden waren, setzt erst ein Gesetz vom 28. April
1832 ein Schutzalter von elf Jahren fest, das 1863 bis zum 13. Jahre
ausgedehnt wurde. Das Gesetz gegen die Trunksucht vom 23. Januar
1873 bedroht mit Busse den Wirt, welcher alkoholische Getrinke an
Jugendliche unter 16 Jahren verkauft, und mit Gefangnis einen jeden,
der solche betrunken macht.

Einen vorerst recht bescheidenen Schutz der Jugend gegen Aus-
beutung und Uberanstrengung im Fabrikbetriecb brachte das
Gesetz vom 19. Mai 1874. Kinder unter zw¢lf Jahren durften gar nicht
beschéftiot werden. Bis zum 16. Altersjahr blieben sie von Nacht-
arbeit und Sonntagsarbeit ausgeschlossen. Im ibrigen war die tigliche
Arbeitszeit auf zwolf Stunden beschrinkt. Frauen und Midchen durften
in unterirdischen Betrieben nicht verwendet werden. — Ein Gesetz
vom 7. Dezember gleichen Jahres verbot Akrobaten, Seiltinzern und
andern Artisten die Verwendung von Kindern unter 16 Jahren, und
ebenso die Verwendung von Kindern zu einem Gewerbebetrieb im Umbher-
ziehen, der nur als Deckmantel fir den Bettel dient.

Das Gesetz vom 2. November 1892 iiber Frauen- und Kinderarbeit
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erhoht das absolute Schutzalter auf das 13. Altersjahr und fordert fur
jedes in eine Fabrik eintretende Kind ein arztliches Zeugnis iiber Gesund-
heit und Kréftezustand. Bis zum 18. Altersjahr soll die tdgliche Arbeits-
zeit elf Stunden nicht iibersteigen, Nachtarbeit und Sonntagsarbeit aus-
geschlossen sein. Endlich setzt ein Ab#dnderungsgesetz vom 30. Mirz
1906 die Arbeitszeit der Jugendlichen unter 18 Jahren sukzessive auf 11,
101/2, 10 Stunden zuriick, welche Reduktionen je nach Ablauf von zwei
Jahren eintreten sollen, und bestimmt die gleiche Arbeitszeit auch fir
die erwachsenen Arbeiter, die in derselben Fabrik mit Jugendlichen zu-
sammenarbeiten.

Zur Firsorge fir die vernachlédssigte und von ihren eigenen Eltern
und Pflegern misshandelte Kindheit und Jugend fihrt hiniber das
Gesetz vom 23. Dezember 1874, genannt la loi Roussel. Die stidtische
Unsitte, die kleinen Kinder bei Bauersleuten in Pflege zu geben, hatte
schon viele Opfer gefordert. Das genannte Gesetz richtete eine polizei-
liche und #rztliche Uberwachung der in Pflege gegebenen Siuglinge und
kleinen Kinder ein.

Das Gesetz vom 19. April 1898 zur Bekimpfung von Gewalttitig-
keiten und Grausamkeiten gegeniiber Kindern fiigt an Art. 312 des Straf-
gesetzbuches scharfe Strafandrohungen an gegen die Misshandlung von
Personen, die das 15. Altersjahr noch nicht zuriickgelegt haben. Ferner
erweitert es die Tatbestinde und verschiirft die Strafbestimmungen bei
den Verbrechen der Kindesaussetzung oder des Verlassens von Kindern
(Art. 349—353 Code pénal) und weist endlich den Untersuchungsrichter
und den urteilenden Richter an, bei Verbrechen gegen das Kind oder
von Kindern die ndtigen vorlidufigen und definitiven Anordnungen zur
Versorgung und Erziehung des Kindes zu treffen.

Das eigentliche Fursorgegesetz datiert vom 24. Juli 1889: Gesetz
betreffend den Schutz misshandelter oder verwahrloster Kinder. Der
erste Titel handelt von der Aberkennung der véterlichen Gewalt. Sie
muss ausgesprochen werden, wenn der Inhaber (Vater oder Mutter) das
eigene Kind der Unzucht iberliefert hat, ferner wenn er allein oder mit
andern zusammen ein anderes Verbrechen gegen das Kind oder ein Ver-
brechen gemeinsam mit dem Kinde begangen hat oder endlich wenn er
zweimal wegen Begiinstigung der Unzucht Minderjéhriger bestraft wor-
den ist. Die Aberkennung der viterlichen Gewalt kann vom Richter
ausgesprochen werden, wenn die Eltern einmal wegen eines sehr schweren
Verbrechens oder zweimal wegen Kuppelei Minderjihriger bestraft worden,
oder wenn der Strafrichter in Anwendung von Art. 66 des Code pénal
das Kind in eine Korrektionsanstalt eingewiesen hatte oder wenn die
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Eltern einen ausschweifenden oder anstissigen Lebenswandel fiihren.
Das Verfahren ist ein gerichtliches; die Klage kann von den nichsten
Verwandten des zu schiitzenden Kindes angehoben werden. Die viter-
lichen Gewaltrechte werden entweder der Mutter ibertragen oder
jemandem, der sich zur Ubernahme der tutelle officieuse, welche die
Vorstufe der Annahme an Kindesstatt ist, meldet, oder einem Vormund
oder endlich der offentlichen Armenpflege, wenn sie das Kind iiber-
nehmen muss.

Hat eine Armenpflege, eine gemeinniitzige Gesellschaft oder eine
Einzelperson auf Ansuchen der armen Eltern selber sich des Kindes
angenommen, so soll das Gericht auf ein gestelltes Gesuch hin entschei-
den, ob die viterliche Gewalt zu ubertragen sei oder nicht. Wird da-
gegen ein Kind ohne den Willen der Eltern in dieser Weise aufgenommen,
so ist davon dem Gemeindevorsteher (Maire) zuhanden des Prifekten
Anzeige zu machen. Verlangen dann die Eltern nicht binnen dreier
Monate das Kind zuriick, so konnen diejenigen, welche es aufgenommen,
die Ubertragung der viiterlichen Gewalt beanspruchen. Begehren die
Eltern das Kind zurick, so hat dariiber der Richter zu entscheiden.

Uberall ist eine Wiedereinsetzung der Eltern in ihre Rechte und
Pflichten vorgesehen. Selbstverstindlich bleiben sie fir die Kosten der
Unterbringung ihrer Kinder haftbar.

Schliesslich sei noch das Gesetz vom 27. Juni 1904 erwihnt, welches
die Verwaltung des Kinderfiirsorgewesens neu geordnet hat. Insbesondere
wird ein Generalvormund der Enfants assistés fir jedes Departement in
der Person des Prafekten oder des von ihm delegierten Inspektors ein-
gesetzt und ihm ein vom Generalrat ernannter Familienrat beigegeben.

b) Ebenso reich ausgestaltet ist die Kinderschutzgesetzgebung in
England. 1) _

Sie beschiftigte sich zunéchst mit der Behandlung der jugendlichen
Verbrecher. Schon 1838 ordnet die Parkhurst-Act die Errichtung eines
Besserungsgefiingnisses in Parkhurst auf der Insel Wight an. Diese
Anstalt wurde bestimmt zur Aufpahme jugendlicher Verbrecher, welche
zur Transportation oder Geféngnisstrafe verurteilt, aber von der Konigin
begnadigt worden waren. Die Begnadigung setzte eine freiwillige Unter-
werfung unter das Zuchtverfahren voraus. Flucht oder Zuwiderhandeln
gegen die Anstaltsdisziplin hatte den Entzug der Gnade und Einweisung
in ein Gefingnis zur Folge.

1) Reicher, Heinrich: Die Fuarsorge fir die verwahrloste Jugend.
I. Teil, 2. Band. Wien 1904.
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Mit der Reformatory-School-Act von 1854 beginnt die Reihe der
Bemiihungen, die Jugendlichen einer vom ordentlichen Strafvollzug ab-
weichenden Erziehung zu unterwerfen. Durch intellektuelle und mora-
lische Bildung, durch Erlernung eines Handwerks oder der Landwirt-
schaft sollte die Anpassung an die Gemeinschaft versucht werden. So
beschiiftigt sich die Reformatory-School-Act 1866 zuerst mit den Be-
dingungen behoérdlicher Anerkennung der Privatanstalten und der Beauf-
sichtigung uber dieselben. Das Gericht verfiigt die Einweisung von Kin-
dern unter 16 Jahren auf zwei bis funf Jahre, wenn sie einer mit Straf-
knechtschaft oder Gefingnis bedrohten Tat schuldig erklirt worden
waren. Die Einweisung soll indessen erst nach Verbiissung der Freiheits-
strafe erfolgen. Nach Ablauf von elf Monaten kann das eingewiesene
Kind bedingt entlassen werden, indem es einer Vertrauensperson zur
weiteren Erziehung iberlassen oder in eine Lehre gebracht wird. Erst
durch die Reformatory-School-Act von 1893 wird dem Richter
gestattet, die Anstaltserziechung an Stelle der Strafe treten zu lassen.
Im Verlaufe werden auch die Industrial-Schools fur strafbare, aber im
ubrigen noch unverdorbene Kinder unter zwolf Jahren verwendet. Nach
einer anderen Richtung greift die Summary jurisdiction act 1879 ein:
Ist ein Kind eines Verbrechens, ausser Mord oder Totschlag, beschuldigt,
so kann es, mit Zustimmung des Inhabers der viterlichen Gewalt, statt
vor die Geschwornen vor einen Einzelrichter gestellt werden, der nur
mildere Strafarten, Gefingnis und Busse, verhingen darf. An Stelle
dieser Strafen kann bei Knaben auf Schlige mit einer Birkenrute erkannt
werden. In unbedeutenden Féllen darf der Richter das Kind oder den
Jugendlichen giinzlich straflos lassen, indem er das Strafurteil bedingt
aussetzt und sich fiar die Erfullung der Bedingungen ein Versprechen
oder auch Kaution geben lisst. Werden die Bedingungen guten Ver-
haltens nicht erfullt, so wird zum Strafurteil geschritten. Durch die
Probation of first offenders Act 1887 (Gesetz iiber die Stellung
erstmaliger Gesetzesiibertreter auf Probe) wird diese Moglichkeit erweitert,
und ebenso durch Gesetze von 1901 und 1907, in denen auch vorge-
schrieben wurde, dass Jugendliche unter 16 Jahren, statt in Unter-
suchungsverhatt versetzt zu werden, der Obhut einer Vertrauensperson
zu ubergeben seien.

Von den Gesetzen zum Schutze der Kinder gegen Angriffe jeder Art
auf ihr korperliches und sittliches Wohl seien hier nur folgende drei
aus den letzten Jahrzehnten erwihnt:

Die Criminal Law A ct (Strafgesetz) 1885 bedroht in verschiedenen
Strafabstufungen den Misshrauch eines Midchens unter 13 Jahren, und
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von 13—16 Jahren, ferner die Verfihrung und Verkupplung von Maid-
chen bis zam 21. Jahre. Ist der Téter eines Angriffs auf ein M#dchen
unter 13 Jahren noch nicht 16 Jahre alt, so soll er gepriigelt und in
eine Besserungsanstalt (reformatory) geschickt werden. Eltern und Be-
sorgern, welche die Unzucht eines Médchens unter 16 Jahren veranlassen
oder begiinstigen, werden alle Gewaltrechte entzogen und es wird dem
Midchen bis zum 21. Altersjahr ein anderer Besorger gesetzt.

Die Gesetze zur Verhiitung von Grausamkeiten gegeniiber Kindern
von 1894 und 1904 bedrohen zundchst die Firsorgepflichtigen, welche
ein Kind unter 16 Jahren misshandeln, vernachlissigen, verlassen oder
aussetzen, so dass ihm unnétige Leiden zugefiigt werden oder es an
seiner leiblichen oder geistigen Gesundheit geschidigt wird. Die Straf-
androhungen verdoppeln sich, wenn dem Téiter aus dem Ableben des
Kindes Anspriche oder Vorteile erwachsen, z. B. ein Erbteil oder der
Anfall einer Versicherungssumme. In einem zweiten Abschnitt wird den
Eltern verboten, ihre Kinder betteln oder zur Nachtzeit oder auf der
Strasse sich produzieren oder zu gefihrlichen Schaustellungen ausbilden
zu lassen. Das Verfahren gegen die pflichtvergessenen Eltern und Pfleger
wird erleichtert und es soll, sobald ein solches Vertahren eingeleitet wird,
fir die vorldufige Unterbringung des Kindes gesorgt werden. Endlich
regelt die Infant Life Protection Act (Gesetz zum Schutze des
Lebens der Kinder) das Kostkinderwesen, die Anmelde- und Anzeige-
pflicht der Kosthalter und das richterliche Einschreiten bei schlechter
Haltung der Kinder.

Der Schutz des Kindes gegen Ausbeutung seiner Krifte
beginnt mit Strafvorschriften gegen Eltern, welche ihre Kinder zum
Bettel oder zu gefdhrlichen Schaustellungen anhalten (1824—1879).
Dann verbietet ein Fabrikgesetz (Factory and workship-Acte) von 1901
Fabrik- und Werkstattarbeit fir Kinder unter 10 Jahren, Bergwerks-
arbeit fiir Kinder unter 12 Jahren, Nachtarbeit fiir solche unter 16 Jahren.
Weiter geht das Gesetz von 1903, das ganz allgemein jede Kinderarbeit
verbietet, welche das Leben, den Kérper, die Gesundheit oder Erziehung
schiadigen konnte. Ausgeschlossen ist die Verwendung von Kindern unter
elf Jahren zum Strassenhandel und die Verwendung zum Heben, Tragen
oder Bewegen von Lasten, das ihnen schaden konnte. :

Die Fursorgeerziechung des vernachlissigten oder verwahrlosten Kin-
des ist durch die Gesetze iiber Industrial-Schools (Arbeits-Rettungs-
schulen) geordnet. Auch das sind Privatanstalten, welche die staatliche
Genehmigung erhalten haben und unter staatliche Aufsicht gestellt sind.
Nach der ersten Industrial-Schools-Act von 1857 lud der Richter die



Eltern von Kindern, welche aufsichtslos umherschweiften, vor sich und
legte ihnen eine Friedensbiirgschaft auf, dass sie ihre Kinder ordent-
lich beaufsichtigen und halten sollten. Leisteten die Eltern die Biirg-
schaft nicht oder brachen sie das Versprechen, so war der Richter er-
michtigt, die Kinder in eine solche Anstalt einzuweisen. Durch weitere
Gesetze (1866, 1894) wurde der Kreis der Zoglinge erweitert, immer aber
blieben die Anstalten im wesentlichen ihrer Bestimmung erhalten, Kinder
unter 15 Jahren, die sittlich gefihrdet, aber nicht straffillic geworden,
aufzunehmen, wihrend fur die éltere verwahrloste oder straffillige Jugend
die Reformatory-Schools dienten. — Zu diesen Anstalten traten im Ver-
laufe die Day-Industrial-Schools (Tagesschulen) hinzu, in welche Kinder
eingewiesen werden, die nur tagsiiber ohne Aufsicht und Obsorge sind.
In diesen Anstalten wird zugleich der Schulunterricht erteilt.

Seither hat das Parlament ein Kinderschutzgesetz als Children Act
1908 (8 Edw. VIIL Ch. 67) angenommen, das alle die vereinzelten Gesetze
in sich aufnimmt und das Kinderschutzrecht weiterbildet. Der L Teil,
Schutz des kindlichen Lebens, regelt das Kostkinderwesen und erklirt
den Abschluss von Versicherungen auf den Tod eines Kostkindes fiir
strafbar. Teil II behandelt den Schutz gegen Misshandlung und Ver-
nachléssigung, insbesondere die vorlaufige Unterbringung gefihrdeter
Kinder oder ihren Schutz am Zufluchtsort. Der IIL. Teil verbietet den
Verkauf von Tabak an Jugendliche und erméchtigt die Polizei, ihnen
Zigarren und Zigaretten wegzunehmen. Teil IV spricht uber die Kor-
rektions- und Arbeitserziehungsanstalten, ihre Beaufsichtigung, die
Pflichten und die Altersversorgung ihrer Angestellten, die Voraussetzungen
der Einweisung. Sie soll in eine Arbeitserziehungsanstalt erfolgen gegen-
iber Kindern, welche bettelnd, vagierend und ohne Obdach und Nahrung
betroffen werden, gegeniiber verlassenen Kindern und solchen, deren
Pfleger Trunkenbolde sind ; Méidchen, deren Vater wegen eines geschlecht-
lichen Angriffs auf sie verurteilt wurden; Kinder, die mit Dieben oder
Prostituierten verkehren; endlich solche, welche in einem Hause wohnen,
das zur Ausiibung der Prostitution benutzt wird. Das Gesetz beschiftigt
sich sodann mit der Anstaltsdisziplin und bedroht Dritte, welche den
Zioglingen zum Entweichen behiilflich sind. Auch die Tagesschulen
(Day-Schools) werden neu geordnet.

Der V. Teil ist der Behandlung der verbrecherischen Jugend ge-
widmet. Hier wird vorgeschrieben, an Stelle der Untersuchungshaft fiir
Jugendliche Gelobnis oder Kaution von den Eltern oder die Verbringung
in eine Anstalt treten zu lassen.

Auf Todesstrafe darf bei Jugendlichen nicht erkannt werden, dagegen
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sollen die Schuldigen auf unbestimmte Zeit nach Anordnung des Staats-
sekretirs verwahrt bleiben. Im tbrigen kommen gegen Jugendliche zur
Anwendung: Einweisung in eine Verwahrungsanstalt fiir Jugendliche
oder in eine Korrektionsschule oder eine Arbeitserziehungsanstalt, sodann
Uberlassung an die Angehdrigen oder andere vertrauenswiirdige Personen,
ferner Priigelstrafe oder bedingte Freilassung auf eine bestimmte Probe-
zeit mit oder ohne Kaution, oder Friedensbiirgschaft der Eltern und
Pfleger. Jugendsachen sollen regelmiissiz nicht von den Geschwornen,
sondern von einem Einzelrichter in formlosem Verfahren, zeitlich und
riumlich abgetrennt von andern Gerichtsverhandlungen, beurteilt werden.
Die foenﬂichkeit ist ausgeschlossen.

Ein letzter Teil enthiilt gemischte und allgemeine Vorschriften. Es
wird den Hiindlern mit altem Eisen verboten, von jugendlichen Personen
zu kaufen, Pfandleihern wird untersagt, von solchen Personen Ptinder
entgegenzunehmen, umherziehende Leute diirfen keine schulpflichtigen
Kinder mit sich fihren. Endlich wird fir die Reinigung der mit Un-
geziefer behafteten Kinder vorgesorgt.

¢) Das Kinderschutzrecht des Deutschen Reiches brauchen wir nicht
weiter zurick zu verfolgen, als bis 1871. Dem damals gegriindeten Reiche
ist die Gesetzgebung tber Strafrecht und Zivilrecht, sowie iiber das Ge-
werbewesen ibertragen worden. Den Einzelstaaten verblieb der Vollzug
der Reichsgesetze und Vorschriften, sowie das ganze Verwaltungsrecht.

Das Reichsstrafrecht brachte einen Jugendschutz gegen ge-
schlechtliche Angriffe; absolut bis zum 14. Altersjahr, und einen rela-
tiven bis zum 16. Altersjahr, indem die Verfiilhrung des unbescholtenen
Midchens bis dahin mit Strate bedroht ist. Gegen die Vernachlissigung
der Elternpflichten richten sich folgende Bestimmungen des § 361, in
welchem strafbar erklirt wird,

wer Personen, die seiner Gewalt oder Aufsicht untergeben sind
und zu seiner Hausgenossenschaft gehtren, vom Betteln abzuhalten
unterlisst,

wer durch Spiel, Trunk oder Missiggang es verschuldet, dass fir
diejenigen, zu deren Erndhrung er verpflichtet ist, durch Vermittlung
der Behorde fremde Hiilfe in Anspruch genommen werden muss,

wer Kinder oder andere unter seiner Gewalt stehende Personen von
der Begehung von Diebstihlen, Feld- und Forstfreveln, Wilddiebstahl
und dergleichen abzuhalten unterlisst,

wer sich boswilligerweise seiner Unterhaltspflicht trotz Aufforderung
der zustindigen Behorde derart entzieht, dass durch Vermittlung der
Behorde fremde Hiilfe in Anspruch genommen werden muss.
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Am mangelhaftesten ist der Schutz der Kinder gegen korperliche
Misshandlung, indem leichtere Korperverletzungen nur auf Antrag des
Geschiidigten, gegeniiber Unmiindigen also auf Antrag des Inhabers der
elterlichen Gewalt verfolgt werden, also gerade dann der Bestrafung
entzogen sind, wenn die Eltern die Peiniger waren.

Ein Schutz gegen Uberanstrengung und Ausbeutung durch
gewerbliche Arbeit wurde zuerst durch die Reichsgewerbeordnung ein-
gefuhrt. Kinder unter 13 Jahren dirfen in Fabriken gar nicht beschiftigt
werden, solche uber 13 Jahre nur, wenn sie nicht mehr zum Besuche
der Volksschule verpflichtet sind. Die Beschéattigung von Kindern unter
14 Jahren darf die Dauer von 6 Stunden tiglich nicht iiberschreiten.
Junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren sollen in Fabriken nicht linger
als 10 Standen téiglich beschiiftigt werden. Die Arbeitsstunden sind in
die Zeit von 5l/2 Uhr morgens bis 8l/2 Uhr abends zu verlegen, also
Verbot der Nachtarbeit. Die Arbeitszeit ist durch Ruhepausen zu unter-
brechen. Kinder diirfen im allgemeinen zum Hausieren mit Waren nicht
verwendet werden. Soweit zeitweise das Feilbieten durch Kinder auf Strassen
und Plitzen gestattet wird, soll es nach Sonnenuntergang nicht mehr
geschehen.

Zu diesen Bestimmungen trat hinzu das Gesetz betreffend
Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben, vom 30. Mirz 1903.1) Das
Gesetz unterscheidet zwischen eigenen und fremden Kindern.

Fremde Kinder (die das 13. Altersjahr noch nicht zuriickgelegt
haben) durfen im Baugewerbe, in Ziegeleien, Briuchen und Gruben, im
Fuhrwerksbetrieb, in Kellereien usf. gar nicht beschiftiot werden, in
andern Betrieben und Gewerben erst vom 12. Lebensjahre an und nur
drei Stunden (wihrend der Ferien vier Stunden) tédglich, und zwar nicht
vor dem Vormittagsunterricht. In Gast- und Schankwirtschaften diirfen
Kinder, die das 12. Altersjahr noch nicht zuriickgelegt, iiberhaupt nicht,
Midchen nicht bei der Bedienung der Giste verwendet werden. Den
Kindern ist die Sonntagsruhe unverkiirzt zu lassen, abgesehen von zwei
Stunden zum Austragen von Waren, ausserhalb der Zeit des Gottes-
dienstes. Die Kinderarbeit, soweit sie gestattet ist, wird unter Kontrolle
gestellt durch Abgabe von Arbeitskarten und Inspektionen. Auch die

1) Uber die Reichstagsverhandlungen zu demselben vergleiche das fiir die
ganze Frage grundlegende Werk von Konrad Agahd, Kinderarbeit und
Gesetz gegen die Ausnutzung kindlicher Arbeitskraft in Deutschland. Jena
1902. — Zwick, Hermann, Das Kinderschutzgesetz vom 30. Mirz 1903,
Berlin 1903 (Preis 80 Pfennig), gibt einen kurzen Kommentar des Reichs-
gesetzes. :

Schweiz. Pidagog. Zeitschrift. 1909. 16
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eigenen Kinder sollen weder in den oben genannten verbotenen Betrieben,
noch in Motorbetrieben iiberhaupt verwendet werden. Im iibrigen
ist die gewerbliche Beschiftigung eigener Kinder vom 10. Altersjahre,
wie die fremder Kinder vom 12. Jahre an, gestattet; die Verwendung
zu Botengingen (jedoch nicht fur Dritte) ist unbeschridnkt. Alle diese
reichsgesetzlichen Bestimmungen enthalten ein Minimum des Jugend-
schutzes, der also durch einzelstaatliche Anordnungen verstirkt wer-
den darf.-

Besondere Bedeutung hat aber die deutsche Gesetzgebung iiber
Firsorgeerziehung erlangt. Eine Bestimmung iiber die Behand-
lung jugendlicher Personen von 12—18 Jahren, die einer strafbaren
Handlung angeschuldigt, aber mangels der zur Erkenntnis der Straf-
barkeit ihrer Tat erforderlichen Einsicht freigesprochen worden, hatte
schon das Strafgesetzbuch von 1870 (Str.-G. fir den Norddeutschen
Bund). In dem Urteile ist zu bestimmen, ob der Angeschuldigte seiner
Familie iiberwiesen oder in eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt
gebracht werden soll. In der Anstalt ist er so lange zu behalten, als
die der Anstalt vorgesetzte Verwaltungsbehorde solches fir erforderlich
erachtet, jedoch nicht iiber das vollendete 20. Lebensjahr.

Dagegen hatte sich das genannte Strafgesetzbuch begniigt, die straf-
rechtliche Verfolgung von Kindern unter 12 Jahren auszuschliessen. Erst
die Revision des Strafgesetzbuches vom 6. Mirz 1876 fiigte bei, dass
gegen Kinder nach Massgabe der Landesgesetzgebung die zur Besserung
und Beaufsichtigung geeigneten Massnahmen getroffen werden konnen.
Immerhin darf die Unterbringung in einer Familie, Erziehungsanstalt
oder Besserungsanstalt nur erfolgen, nachdem durch Beschluss des Vor-
mundschaftsgerichtes die Begehung der Handlung festgestellt und die
Unterbringung fir zulissig erklirt ist.

Das birgerliche Gesetzbuch, das auf 1. Januar 1900 im
ganzen Reiche in Kraft trat, fithrte in § 1666 eine durch das Vormund-
schaftsgericht zu verhingende Zwangserziehung ein:

» Wird das geistige oder leibliche Wohl des Kindes dadurch gefihrdet,
dass der Vater das Recht der Sorge fiir die Person des Kindes miss-
braucht, das Kind vernachléissict oder sich eines ehrlosen oder unsitt-
lichen Verhaltens schuldig macht, so hat das Vormundschaftsgericht die
zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Massnahmen zu treffen.

Das Vormundschaftsgericht kann insbesondere anordnen, dass das
Kind zum Zwecke der Erziehung in einer geeigneten Familie oder in
einer Erziehungsanstalt oder Besserungsanstalt untergebracht wird — —.«

Wenn nun auch § 1686 die fiir die elterliche Gewalt des Vaters
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geltenden Vorschriften auf die elterliche Gewalt der Mutter ausdehnt,
so bleibt doch iiberall Ausgangspunkt der rettenden Massnahmen ein
nachweisbares Verschulden der Eltern. Aber das Kind ist auch dann
fursorgebedirftiz, wenn das blosse Unvermdgen der Eltern seine Ver-
wahrlosung herbeigefuhrt hat oder herbeizufihren droht. Die Sorge fiir
diese Kinder iiberweist Art. 135 der Ubergangsbestimmungen der Gesetz-
gebung der Einzelstaaten, mit zwei Einschrinkungen:

Die Zwangserziehung ist, unbeschadet der Vorschriften der §§ 55, 56
des Strafgesetzbuches, nur zuliissig, wenn sie von dem Vormundschafts-
gericht angeordnet wird. Immerhin konnen die Landesgesetze die Ent-
scheidung dariiber, ob der Minderjihrige, dessen Zwangserzichung ange-
ordnet ist, in eine Familie oder in eine Erziehungs- oder Besserungs-
anstalt unterzubringen sei, einer Verwaltungsbehirde iibertragen, wenn
die Unterbringung auf offentliche Kosten zu erfolgen hat.

Die Anordnung der Zwangserziechung kann ausser den Fillen der
§§ 1666, 1838 (Anstaltserziehung eines Bevormundeten) nur erfolgen,
wenn die Zwangserziehung zur Verhinderung des voélligen sittlichen Ver-
derbens notwendig ist.

Von dieser Ermichtigung haben die Bundesstaaten Gebrauch ge-
macht und Fiirsorgeerziehungsgesetze erlassen bezw. bestehende weiter
ausgebaut. 1)

Endlich ist noch hervorzuheben, dass das birgerliche Gesetzbuch in
Art. 136 der Ubergangshestimmungen die Einrichtung von Berufs- oder
Generalvormundschaften den Einzelstaaten gestattet. Die Ubertragung
der Vormundschaft iiber mittellose Waisen und ganz besonders iiber die
unehelichen Kinder nach dem Leipziger System von Dr. Taube hat sich
als eine sehr nachahmenswerte Einrichtung bewiihrt. 2)

1) LLandsberg, J. F.: Das Recht der Zwangs- und Firsorgeerziehung.
Berlin/Leipzig 1908. — Schmitz, Ludw.: Die Firsorgeerziehung Minder-
jihriger. Preussisches Gesetz vom 2. Juli 1900, sowie die Farsorge- hezw.
Zwangserziehungsgesetze der iibrigen deutschen Bundesstaaten. (3) Diissel-
dorf 1901. — v. d. Pfordten, Th.: Das bayrische Gesetz betr. die Zwangs-
erziechung vom 10. Mai 1902. Miinchen 1902. — Reicher, Hermann: Die
Zwangserziehung im Grossherzogtum Baden. Wien 1904 (I. Teil, 1 Band des
Werkes: Die Fuarsorge fir die verwahrloste Jugend).

2) Barthelmess, R.: Gesetz betreffend die Berufsvormundschaft vom
23. Februar 1908. Minchen 1908.

Kluncker, Chr. J., und Petersen, Joh.: Berufsvormundschaft
(Generalvormundschaft). I. Bd.: Berichte. II. Bd.: Materialien. Leipzig 1907.

Silbernagel, Alfred: Zum Anzuge fiar die Einfilhrung der Berufs-

vormundschaft. An die Mitglieder des Grossen Rates des Kantons Basel-
stadt. (1908.) :
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d) In QOsterreich besitzen neben der Gesetzgebungsgewalt des Reiches
die Konigreiche und Lénder weitgehende Autonomie, inshesondere in
Schul- und Armensachen.

Die reichsrechtlichen Kinderschutz-Bestimmungen gehen zeitlich weit
zuruck. : :

§ 413 des Strafgesetzbuches von 1852 verbietet in wortlicher
Ubereinstimmung mit dem Strafgesetzbuch von 1803 (II, § 165) Ziichtig-
ungen, wodurch der Geziichtigte am Korper Schaden nehmen konnte.
Gegen Misshandlungen der Kinder durch die Eltern soll folgendermassen
vorgegangen werden: Die Eltern sind vor Gericht zu berufen, und es ist
ihnen das erste Mal der Missbrauch der Gewalt und die gegen die Natur
laufende Lieblosigkeit ihres Betragens mit Ernst und Nachdruck vorzu-
halten. Beim zweiten Fall ist ihnen ein Verweis zu geben und die Be-
drohung beizusetzen, dass sie bei abermaliger Misshandlung der elter-
lichen Gewalt verlustig erklirt, ihnen das Kind abgenommen und auf
ihre Kosten an einem andern Orte werde erzogen werden. Beim dritten
Mal — oder, wofern die erste Misshandlung an sich sehr schwer oder
die Gemiitsart der Eltern so beschaffen wire, dass fiir das Kind weitere
Gefahr zu besorgen stiinde, schon das erste Mal — ist auf die angedrohte
Strafe zu erkennen und mit der Behiérde wegen Benennung eines Vor-
mundes das Einvernehmen zu pflegen. Sind die Eltern unvermédgend,
so hat die Obrigkeit fir die Unterbringung zu sorgen; die Eltern aber
triffit eine Einsperrungsstrafe. — Weitere Stratbestimmungen richten sich
gegen Misshandlung des Mindels durch den Vormund (417, 418) und
der Lehrer oder Erzieher an ihren Zoglingen (420).

Sodann bestimmt das allgemeine birgerliche Gesetzbuch
vom 1. Juni 1811 uber das Erléschen der viiterlichen Gewalt tuber Kinder
folgendes:

§ 177. Viter, welche die Verpflegung und Erziehung ihrer Kinder
ginzlich vernachlissigen, verlieren die viterliche Gewalt auf immer.

§ 178. Gegen den Missbrauch der viterlichen Gewalt, wodurch das
Kind in seinen Rechten gekrinkt wird, oder gegen die Unterlassung der
damit verbundenen Pflichten kann nicht nur das Kind selbst, sondern
jedermann, der davon Kenntnis hat, und besonders die nichsten Anver-
wandten den Beistand des Gerichtes anrufen. Das Gericht hat den Gegen-

Zollinger, F.: Der Schutz der unehelichen Kinder in der Stadt Leipzig.
Schweiz. Zeitschrift f. Gemeinnutzigkeit XXXVIII, S. 21.

Zollinger, F.: Probleme der Jugendfirsorge. Jahrbuch d. schweiz. Ge-
sellschaft f. Schulgesundheitspflege VII, S. 323—477.
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stand der Beschwerden zu untersuchen und die den Umstéinden ange-
messenen Verfigungen zu treffen.

Wenn sich auch an diese Gesetzesbestimmungen wie in den andern
Lindern noch eine Reihe weiterer Schutzbestimmungen, z. B. gegen ge-
schlechtliche Angriffe (Grenze des Schutzalters ist das zuriickgelegte
14. Altersjahr), Uberanstrengung durch gewerbliche Arbeit, Verleitung
zum Bettel usw., anschliessen, und in den Kénigreichen und Léindern in
Schul- und Armenwesen und in der Errichtung von Anstalten Erfreu-
liches geschehen ist, so sind doch die gesetzlichen Grundlagen der Jugend-
fursorge als mangelhaft und unzureichend empfunden worden.!)

Auch mit Bezaug auf die Behandlung der fehlbaren Kinder befand
sich das osterreichische Strafgesetzbuch von 1803 auf einem recht vor-
geriickten Standpunkte. Die strafbaren Handlungen, die von Kindern
bis zum vollendeten 10. Jahre begangen werden, sind bloss der hius-
lichen Zuchtigung zu tuberlassen. Von dem angehenden 11. bis zu dem
vollendeten 14. Jahre werden begangene Verbrechen nur als Vergehen
bestraft und zwar mit Verschliessung an einem abgesonderten Verwah-
rungsorte, nach Beschaffenheit der Umstinde von einem Tage bis zu
sechs Monaten. Mit dieser Bestrafung der Unmiindigen ist, nebst einer
ihren Kriften angemessenen Arbeit, stets ein zweckmiissiger Unterricht
des Seelsorgers oder Katecheten zu verbinden. Handlungen dagegen,
welche schon an sich nur Vergehen oder Ubertretungen sind, werden
insgemein der hiuslichen Ziichtigung, in Ermangelung dieser aber oder
nach dabei sich zeigenden besonderen Umstinden der Ahndung und
Vorkehrung der Sicherheitsbehérde iiberlassen.

Das Stratgesetzbuch von 1852 hat in den §§ 2, d, 237, 269—273
wortlich die Bestimmungen des fritheren Gesetzes iibernommen, also auch
da keine Fortbildung trefflicher Antinge.

Die gesetzgebenden Organe scheinen sich jetzt der Aufgabe bemiich-
tigen zu wollen. :
Dem Herrenhause liegen seit 1907 zwei Gesetzesentwiirfe vor:

Gesetz betreffend die strafrechtliche Behandlung und den strafrecht-
lichen Schutz Jugendlicher, und ein
Gesetz betreffend die Anderung und Erginzung einiger Bestimmungen

des allgemeinen biirgerlichen Gesetzbuches.

1) Reicher, Heinrich: Pflegschaftsschutz- und Besserungsanstalt in
Osterreich. Wien 1906. (Die Fiirsorge f. d. verwahrloste Jugend, 1I. Teil.) —
Schriften des ersten osterreichischen Kinderschutzkongresses in Wien. 2 Bde.
Wien 1906/07.
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Der erstere Gesetzentwurf enthilt vorerst Bestimmungen iber die
strafrechtliche Behandlung Jugendlicher.

Es wird unterschieden ein Alter der absoluten Strafunmiundigkeit
bis zum zurickgelegten 14. Lebensjahr. Von da an bis zum vollendeten
18. Lebensjahr reicht das Alter der relativen Strafunmiindigkeit. Un-
miindig wird erklirt, wer infolge zuriickgebliehener Entwicklung unfihig
war, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder seinem Willen dieser Ein-
sicht geméss zu bestimmen. Unmiindige und fiir nicht strafbar erklirte
Jugendliche sollen der hiuslichen Zucht iiberlassen werden, sofern nicht
die Voraussetzungen fiir die Uberweisung der Fursorgeerziehung vorhanden
sind. Bei den Schuldigerklarten tritt an Stelle einer kiirzeren Freiheits-
strafe in besonders leichten Fiéllen ein Verweis. In ernsteren Fillen
wird der Jugendliche zwar verurteilt, aber der Strafvollzug wird auf
eine Bewihrungsfrist bis auf drei Jahre aufgeschoben. Nach bestandener
Probezeit fillt die Strafe dahin. Fiir die unter Bewihrung Gestellten
soll eine Schutzaufsicht eingerichtet werden. Neu eingefithrt wiirden fir
alle Bestraften die bedingte Entlassung und die Rehabilitation bei Wohl-
verhalten.

Der Entwurf bringt im weiteren Strafbestimmungen zum Schutze
der Jugendlichen. Einmal gegen Gefihrdung durch 6ffentliche Schau-
stellung und Vorfithrung von Kindern, Verkauf alkoholischer Getriinke
an Kinder in Wirtschaften und Verkaufsstellen und Verabreichung von
solchen Getrinken in einem Masse, das die Gesundheit der Kinder
gefihrdet. Sodann Strafbestimmungen gegen Vernachlissigung der Er-
ziehungspflicht und gegen die Verfiihrung unbescholtener Médchen unter
16 Jahren.

Das zweite Gesetz, itber Anderungen und Ergiinzungen des allge-
meinen biirgerlichen Gesetzbuches, beschligt in folgenden Punkten die
Jugendfiirsorge:

§ 10 sieht vor, dass dann, wenn noch nicht alle Bedingungen fir
den Entzug der viaterlichen Gewalt gegeben seien, der Vater hinsichtlich
der Vermogensverwaltung oder hinsichtlich der Fiirsorge der Person
unter die Aufsicht des Gerichtes gestellt und damit einem Vormunde
gleichgehalten werden konne. |

Wenn sodann ein verlassenes oder verwahrlostes Kind von einer der
Kinderfirsorge gewidmeten Anstalt oder von einem solchen Verein ohne
Entgelt iibernommen worden ist, so soll das Vormundschaftsgericht aus-
sprechen konnen, dass das Kind vor Beendigung seiner Erziehung nur
mit Zustimmung des Gerichtes der Anstalt oder dem Vereine gegen ihren
Willen abgenommen werden diirfe.
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Die Firsorge fur die unehelichen Kinder wird erweitert durch die
Vorschrift, dass einem jeden solchen ein Vormund zu bestellen ist, der
insbesondere fiir die Feststellung der Vaterschaft besorgt sein soll. Die
Deckung der ersten Kosten tfir das Kind soll durch vorsorgliche Ver-
fuigung angeordnet werden und die festgestellte Alimentationsverpflich-
tung des unehelichen Vaters auch auf die Erben desselben tubergehen.

Endlich ist eine Generalvormundschaft in Aussicht genommen. Die
Vertretung des Firsorgezoglings und noétigenfalls die Vormundschaft
tiber denselben soll dem Anstaltsvorstand ubertragen werden konnen.
Insoweit geeignete, zur Ubernahme des Amtes bereite Vormiinder nicht
zar Verfiigung stehen — so sagt § 49 des Entwurfes —, oder wenn dies
zur wirksamen Wahrung der Rechte und Interessen unbemittelter Pflege-
befohlenen erforderlich ist, kénnen die Fithrung der Vormundschaft oder
einzelne Rechte und Pflichten des Vormundes einem bhesonderen staat-
lichen Organe oder zur Fihrung der Vormundschaft geeigneten Organen
der offentlichen Verwaltung, insbesondere dem Vormundschaftsrat iber-
tragen werden.

¢) Die Gesetzgebung anderer Linder konnen wir hier nur
summarisch, mit Hervorhebung der charakteristischen Ziige derselben,
zur Darstellung bringen.

In Belgien!) begann die offentliche Jugendfiirsorge damit, dass aus
den Arbeitshdusern und Verwahrungsanstalten fir Arme, Bettler und
Landstreicher die jugendlichen Personen herausgezogen und in Besserungs-
anstalten (écoles de réforme) mit landwirtschaftlichen Betrieben unter-
gebracht werden. Abgesehen von fritheren Bestrebungen gemeinnitziger
Gesellschaften geht in dieser Richtung das Gesetz vom 3. April 1848
betreffend die dépots de mendicité und die écoles de réforme. — Das
Gesetz vom 6. Mirz 1848 betreffend mendicité, vagabondage und die
dépots de mendicité fugt Strafbestimmungen gegen Leute hinzu, welche
Kinder zum Betteln veranlassen, oder sich von Kindern, die sie zu diesem
Zwecke sich verschafft haben, begleiten lassen, um das 6ffentliche Mit-
leid zu erwecken, oder welche Kinder zu dem erwiihnten Zwecke anderen
verschaffen. Jugendliche Bettler und Vaganten, die in einer Besserungs-
anstalt untergebracht wurden, konnen darin bis zum vollendeten zwan-
zigsten Altersjahr zurickgehalten werden. Das Reformwerk ist durch
den Minister Lejeune mittels der Gesetze vom 27. November 1891 und
15. Februar 1897 zum Abschlusse gebracht worden. Die Verantwort-
lichkeit der fiirsorgepflichtigen Personen und der Erwachsenen uberhaupt

1) Reicher, Heinrich: Die Fursorge fir die verwabrloste Jugend.
I. Teil. 3. Band. Wien, 1904.
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iir die Verleitung von Kindern (bis zum 16. Altersjahr) zum Bettel
oder zu strafbaren Handlungen wird verschéirft. Das Strafverfahren
gegen Kinder und Jugendliche wird verbessert durch die Einfithrung des
Verweises als Strafmittel, Verbot der Anwendung von Gefingnis- und
Geldstrafe in Ubertretungsfiillen. Mehr und mehr sollen die jugendlichen
Straffilligen der bettelnden und landstreichenden Jugend in der Behand-
lung gleichgestellt werden, indem sie teils an Stelle der Strafe, teils
nach Verbiissung einer Freiheitsstrafe zur Verfiigung der Regierung ge-
halten werden und von dieser in Erziehungsanstalten (écoles de bien-
faisance) eingewiesen werden konnen.

Das Konigreich der Niederlande hat in den Jahren 1901 und 1902
mehrere Gesetze erlassen, die man als ,Kindergesetze* zu bezeichnen
pflegt.

Schon das Zivilgesetzbuch bestimmte die Félle, in denen die viiter-
liche oder mitterliche Gewalt den Inhabern entzogen werden darf. Das
Gericht kann alsdann die Vormundschaft einem Vereine, einer Stiftung,
einer gemeinniitzigen Gesellschaft iibertragen, die sich der fortgesetzten
Firsorge fiir Kinder widmen. Die vormundschaftlichen Rechte bleiben
auch dann dem Anstaltsleiter, wenn er das Kind anderweitig in einer
Familie untergebracht hat. In jedem Gerichtsbezirk wird ein Vormund-
schaftsrat gebildet. Er betreibt die Aberkennung der vormundschaft-
lichen Gewalt der Eltern, wo es notwendig geworden, er begutachtet
Antriige, die von Dritten gestellt werden, er sorgt fiir die Unterbringung
verlassener Kinder.

Im Strafgesetzbuch wurde die Frage nach der Einsicht in die Straf-
barkeit der Tat aufgehoben und das Alter der Strafunmiindigkeit bis
zum zuriickgelegten 18. Altersjahr ausgedehnt. Hat ein Jugendlicher
eine strafbare Handlung begangen, so kann er seinen Eltern oder seinem
Vormund ohne irgendwelche Strafe oder weitere Massnahme zuriick-
gegeben werden. Hiilt es der Richter aber fir notwendig, so kann er
auch eine Strafe oder eine andere Massnahme verhingen. Als Strafen
sind vorgesehen: Verweis, Geldbusse bis 90 Gulden und Einweisung in
eine Besserungsanstalt (Tuchtschoolen) auf 1 Monat bis 12 Monate. Als
erzieherische Massnahme gilt die Stellung des Angeklagten zur Ver-
figung der Regierung, die alsdann Zwangserziehung anordnen kann.
Es dirfen auch Strafe und Erziehung miteinander verbunden werden,
insbesondere mit dem Verweis die Ansetzung einer Erprobungszeit.
Begeht der unter Erprobung Gestellte neuerdings eine strafbare Hand-
lung, so kann er einer Besserungsanstalt iiberwiesen werden.
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Ebenfalls im Jahre 1902, am 27. Juni, sind von Schweden drei Ge-
setze erlassen worden. Das erste brachte eine Abinderung des Straf-
gesetzbuches. Die vollige Strafunmiindigkeit dauert bis zum 15. Alters-
jahr. Begeht eine Person im 16.—18. Altersjahr eine strafbare Hand-
lung und tritt Verurteilung zu Geldstrafe oder Gefdngnis ein, so kann
das Gericht, wenn Sinnesbeschaffenheit und Umgebung des Téters neben
dem Grade seiner Verstandesentwicklung dazu hinreichenden Anlass
geben, statt Vollzugs der Strafe seine Unterbringung in einer allgemeinen
Erziehungsanstalt anordnen. .

Das zweite Gesetz verfigt, dass allgemeine Erziehungsanstalten vom
Staate errichtet werden sollen. Es konnen auch Anstalten von Ge-
meinden oder Privaten, mit oder ohne Staatsbeitrag, zur Erziehung ver-
dorbener Minderjihriger vom Staate anerkannt und seiner Aufsicht unter-
stellt werden. Die Entlassung aus der Anstalt erfolgt mit dem zwan-
zigsten Altersjahr. Sie kann aber auch frither, nach Ablauf wenigstens
eines Jahres, bewilligt werden, wenn die Verbringung in eine Berufslehre
oder in einen Dienst von der Anstaltsleitung als natzlich angesehen wird.
Nach Ablauf von mindestens zwei Jahren kann der Zdégling entlassen
werden, wenn er die notige Festigkeit in Sinnesrichtung und Auffithrung
gewonnen.

Das dritte Gesetz ordnet das Strafverfahren gegen Minderjihrige.
Insbesondere wird angeordnet, dass die Kinderpflegekommission auf
Begehren des Ankligers aus den Protokollen und Notizenregistern Bericht
zu erstatten haben uber Umstinde, die auf die Beurteilung der Frage
einwirken kénnten, ob die Unterbringung des Angeklagten in eine Zwangs-
erziehungsanstalt zweckmiissig sei. _

Endlich sorgt ein Gesetz vom 13. Juni 1902 fir die zweckdienliche
Erziehung von Kindern unter 15 Jahren, die zufolge Lasterhaftigkeit
der Eltern oder ihrer Vertreter, Vernachliissigung oder Unvermdgen der
Eltern verwahrlost sind.

Die Entscheidung ist den Kinderpflegekommissionen, und wo keine
solchen gebildet sind, den Schulriten iibertragen. Sie haben dariber zu
wachen, dass die Kinder nicht misshandelt, vernachléassigt oder verwahr-
lost werden und sorgen fiir die Pflege der Verwahrlosten. Erhalten sie
durch Anzeige oder auf anderem Wege Kenntnis von solchen Fillen,
so sollen sie die Ursachen erforschen. Vor der Kommission finden Ver-
handlungen statt unter Zuzug der Eltern, der Schulinspektion, der
Lehrer und Lehrerinnen und noétigenfalls eines Arztes. Die Kommission
kann Verwarnung oder Ziichtigung des Kindes, Ermahnung der Eltern
oder Wegnahme des Kindes zur Unterbringung in einer Familie oder
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einem Kinderheim oder in einem Asyl fir verdorbene Kinder anordnen.
Aus den Anstalten ist bedingte Entlassung, z. B. fiir den Antritt einer
Berufslehre, vorgesehen.

Norwegen hat sich schon 1896 ein Gesetz betr. die Fursorge fir ver-
wahrloste Kinder gegeben!), unter welches fallen: Stratbare Kinder, bei
denen Verdorbenheit zutage getreten, vernachlissigte und verwahrloste
Kinder und unbotmiissige Kinder. Die Handhabung ist den Vormund-
schaftsriten ibertragen, welche Warnung oder Vermahnung der Kinder
oder der Eltern, Uberweisung der Kinder an das Haus oder an die
Schule zur Zichtigung, Aberkennung der elterlichen Gewalt und ander-
weitige Unterbringung anordnen kann. Als Anstalten sind vorgesehen:
Zwangsschule fur die Schulschwinzer, Schulheime fur die Kinder von
6—12 Jahren, Kinderheime fur sittlich nicht verkommene Kinder.

Bemerkenswert sind auch die Bestimmungen des allgemeinen biirger-
lichen Strafgesetzes vom 22. Mai 1902. Die véllige Strafunmiindig-
keit erstreckt sich bis zum 14. Altersjahr. Personen unter 18 Jahren
dirfen nicht mit Gefingnis bei Wasser und Brot bestraft werden. —
Die Jugend geniesst bis zum 16. Altersjahr absoluten Schutz gegen
geschlechtliche Angriffe in zwei Stratabstufungen, ndmlich die Strafe der
Notzucht, wenn das Kind das 13. Altersjahr noch nicht zurickgelegt
hatte, von da an Gefiingnis bis zu drei Jahren. Gegen Verfiihrung oder
Missbrauch eines Gewaltverhéltnisses ist die jugendliche Person bis zum
21. Altersjahr geschitzt. § 218 bedroht mit Strafe, wer ein unter seiner
Obhut oder Gewalt stehendes Kind (unter 16 Jahren) in einer Weise
beschiiftiot, die seiner Gesundheit, Sittlichkeit oder Rechtschaffenheit
verderblich ist oder das Kind andern zu solcher Beschiftigung uberlisst.
Ist dieses Verbrechen in Ausiibung eines Berufes oder Gewerbes begangen
worden, so kann dem Titer das Recht aberkannt werden, den Beruf
oder das Gewerbe fortzusetzen.

Schliesslich Ddnemark. Das Gesetz betreffend die Arbeit in
den Fabriken vom 11. April 1901 verbietet die Verwendung von
Kindern bis zum 12. Jahre giinzlich. Von da an darf, so lange das Kind
schulpflichtig ist, die tdgliche Arbeitszeit sechs Stunden nicht tibersteigen,
eine halbstiindige Ruhezeit inbegriffen. Anderthalb Stunden vor Beginn
des Unterrichts soll die Arbeit aufhoren. Die Arbeitgeber haben sich
fir die von ihnen beschiftigten Kinder Alters- und Gesundheitszeugnisse
geben zu lassen. — In dhnlicher Weise regelt das Gesetz betr. die Ar-

1y Abgedruckt in Reicher, Heinrich: Die Firsorge fur die verwahrloste
Jugend, I. Teil, 3. Bd., S. 202. Wien, 1904.
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beit in Brot- und Kuchenbickereien vom 6. April 1906 die Kinderarbeit
in diesen Berufsarbeiten.

Das Gesetz vom 30. Mirz 1906 uber die Bekdmpfung der Un-
sittlichkeit und die venerische Ansteckung schreibt vor, dass syphi-
litische Kinder nur von der Mutter gendhrt werden dirfen. Bestraft
wird, wer ein solches Kind einer Amme gibt. Ebenso die Amme, die
angesteckt ist oder vermutet, angesteckt zu sein, und dennoch ein Kind
annimmt. Mit Strafe bedroht wird, wer einer Protistuierten unter acht-
zehn Jahren bei sich Wohnung gibt.

Die Erziehung jugendlicher Verbrecher und verdorbener oder
verwahrloster Kinder wurde durch das Gesetz vom 14. April 1905 ge-
ordnet. Unter dieses Gesetz fallen Jugendliche unter 18 Jahren, die
eine strafbare Handlung begangen haben, die eine vorzeitige Verdorben-
heit oder Verwahrlosung hekunden; sodann Minderjihrige, gegen welche
mit Ricksicht auf ihr Alter keine Strafe verhingt werden kann. Ferner
Kinder unter 15 Jahren, welche der Verwahrlosung ausgesetzt sind oder
der Erziehung durch die Eltern Schwierigkeiten bieten; unter Umstéinden
auch Jugendliche unter 18 Jahren, die in ihrer Entwicklung zurick-
geblieben sind. Endlich misshandelte Kinder, deren Gesundheit und
korperliche Entwicklung gefihrdet erscheint. Awuch Schulversiumnisse,
Trigheit und Indisziplin in der Schule kénnen nach erfolgloser Mahnung
zur Unterbringung in einer Disziplinarschule fihren. Die Handhabung
des Gesetzes ist den Vormundschaftsriten, bestehend aus funf Mitgliedern
— in grossern Gemeinden gibt es mehrere Vormundschaftsrite — anver-
traut. Ein Obervormundschaftsrat ist Aufsichtsbehérde und Beschwerde-
instanz. Die Vormundschaftsrite koénnen den Kindern und ihren Er-
ziehern Mahnungen erteilen oder einen Aufsichtsvormund ernennen, bei
Miidchen oder Kindern unter 7 Jahren eine Frau. Wenn die Eltern in
bedréngter Lage sich befinden, ist ihre Unterstitzung zu veranlassen.
Die Unterbringung von Kindern erfolgt nétigenfalls in einer anstindigen,
zuverlissigen Familie, in einem Asyl, in einer Korrektionsanstalt oder
vorliufig in einer Anstalt zur Beobachtung. Aus den Anstalten kann
probeweise Entlassung stattfinden. Auch enthillt das Gesetz Straf-
bestimmungen gegen Eltern und Erzieher, welche ihre Kinder zu Ver-
brechen anleiten oder sich der Untersuchung oder Unterbringung ihrer
Kinder widersetzen, sowie gegen jedermann, der die Flucht von Kindern
aus den Anstalten begiinstigt.
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III. Die Kindergerichtshife in den Vereinigten Staaten von Nordamerika
und ihre Nachbildung in Europa.

1. Den Neuenglandstaaten der nordamerikanischen Union entstammten
die Anregungen und Vorbilder der Gefingnisreform am Ausgange des
18. Jahrhunderts. Von hier aus ging ein neues Strafrechtsprinzip aus,
das Erprobungssystem. Massachusets hatte in den Jahren 1846—1866
viele Besserungsanstalten (reformatories) und Erziehungsanstalten (indu-
stria schools) fir Jugendliche errichtet. Eine Liicke in der Behandlung
der jugendlichen Missetater auszufullen, wurde 1869 ein Staatsamt ge-
schaffen. Alle Strafklagen gegen Kinder sollten bei einem der Beamten
angezeigt werden, dem dann die Untersuchung der persoénlichen und
Familienverhéltnisse obliegt. Der Beamte hat sodann die Antragstellung
beim Gericht und er kann demselben beantragen, an Stelle einer Strafe
oder der Einweisung in eine Anstalt dem Jugendlichen eine Probezeit
anzusetzen. Wihrend dieser Zeit uberwacht der Beamte, der Jugend-
inspektor — probation officer genannt wird, den Jugendlichen, der
bei gutem Verhalten dann nicht mehr, weder zur Strafe, noch zur An-
staltserziehung, angehalten wird.

Dieses Erprobungssystem wurde nun einerseits auch auf erwachsene
erstmalige Gesetzesiibertreter angewendet und ging in der Form der
bedingten Verurteilung auf Europa uber. Anderseits wurde es, indem
die Handhabung der Massnahmen besondern Gerichten iiberwiesen wurde,
zur Grundlage der Kinder- oder Jugendgerichtshiofe. Der Grundgedanke
ist, wie Richter Hurley sagte: das Kind soll als Kind behandelt werden.
Nicht reformation (Besserung), sondern formation (Erziehung) soll dem
Richter das Ziel sein. Kein Kind soll bestraft werden als warnendes
Beispiel fiir andere.

Die Kindergerichtsho6fel!) nahmen ihren Ursprung in Indiana
und Illinois und verbreiteten sich von da nach Osten und nach Westen,
wo von dem berithmten Richter Lindsey 1899 in Denver die Errichtung
eines solchen veranlasst wurde.

Die Kindergerichte haben sich zu beschiftigen mit:

a) Kindern, welche sich Gesetzesibertretungen zuschulden kommen

) Barenreither, J. M. Jugendfirsorge und Strafrecht in den Ver-
einigten Staaten, Ein Beitrag zur Erziehungspolitik unserer Zeit. Leipzig,
1905>. — Kuhn-Kelly. Kindergerichtsliofe in den Vereinigten Staaten von
Amerika. St. Gallen, 1907. — Lenz, Ad. Die anglo-amerikanische Reform-
bewegung im Strafrecht. Stuttgart, 1908. — Zircher, E. Die Kinderge-
richtshofe in Nordamerika und die Durchfithrung ihrer Grundgedanken in der
Schweiz. Zeitschr. f. schweiz. Gemeinnatzigkeit, 1907 (46), S. 107.
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liessen (Delinquent children). Meist sind indessen Verbrechen, die mit
dem Tode oder lebenslinglicher Freiheitsstrafe bedroht sind, ausge-
schlossen ;

b) unbotmissigen Kindern, auf Antrag der Eltern;

¢) verwahrlosten Kindern, Kindern, die sich in Wirtshidusern, Spiel-
héiusern, 6ffentlichen Hiusern herumtreiben, auf Eisenbahn- und Strassen-
bahnwagen aufspringen, unanstindige Reden fiithren, im Missiggang auf-
wachsen, den Schulschwiinzern;

d) den. verlassenen, von der oOffentlichen Wohltitigkeit abhingigen
Kindern.

Damit ist meistens die Gerichtsbarkeit verbunden iiber Personen,
welche Kinder zu Verbrechen anstiften oder sie nicht davon abhalten,
und iber die Eltern, welche ihre Kinder vernachlissigen oder misshandeln.
Auch sprechen diese Gerichte uber die Tragung der Kosten der Firsorge-
erzichung. Der Kinder- oder Jugendrichter ist also Straf- und Zivil-
richter, insbesondere aber auch das, was wir Waisenamt oder Vormund-
schaftsrichter nennen.

Die Verfassung ist hochst einfach, von mehreren Grafschaftsrichtern
wird einer als Jugendrichter bezeichnet, dem alle obengenannten Sachen
zugeschieden werden. Er urteilt unter Zuzug von Geschworenen, wenn
nicht darauf verzichtet wird. Das Gericht hat dem Staatsamt fir
Armenwesen (State-board of charities) Rechenschaft abzulegen. Solche
besondere Kindergerichte kommen meist nur in grosseren Stadten vor.
~ Die Veranlassung eines jugendrichterlichen Verfahrens steht jedem Staats-
biirger, daher auch den Kinderschutzgesellschaften, zu; sodann dem
Jugendinspektor (probation-officer) und dem Strafrichter, der mit der
Strafanzeige befasst worden war. Fur das Verfahren selber ist vor allem
vorgeschrieben, dass Untersuchungs- und Sicherheitsverhaft zu vermeiden
seien. Wenn nétig, wird das Kind bei Personen untergebracht, welche
die Verantwortlichkeit itbernehmen wollen. Die Verhandlung der Jugend-
sachen soll zeitlich und rdumlich durchaus getrennt werden von der
Verhandlung von Strafsachen Erwachsener. Aufhebung der Offentlich-
keit; alle Personen, die an der Verhandlung nicht beteiligt sind, sind
von der Anwesenheit ausgeschlossen. Mit dem Kind soll auch die fur-
sorgepflichtige Person erscheinen. Der Richter spricht formlos und in
vertraulicher Weise mit dem Kinde und fillt einen raschen Entscheid.

Im Mittelpunkte der Einrichtung steht der Jugendinspektor (Pro-
bation-officer). Ihm liegt die genaue Erforschung der personlichen und
Familienverhéltnisse des Kindes ob. Er stellt den Richtern den Antrag
tiber die Behandlung des Kindes, er ist mehr Verteidiger und sachver-
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stiindiger Berater als Ankliger. Er beaufsichtigt den unter Erprobung
Gestellten und iibernimmt die Sorge fiir die Unterbringung des Kindes,
wo eine solche angeordnet wird. :

Die Massnahmen, welche der Richter treffen kann, sind folgende:
a) die fehlbaren Kinder werden entweder den Eltern unter Aufsicht des
Jugendinspektors zu weiterer Erzichung tiberlassen oder sie werden in eine
geeignete Familie, mit Uberwachung durch denselben, gebracht, oder
einer Erziehungsanstalt, einer staatlichen oder einer staatlich anerkannten
Privatanstalt iiberwiesen. Unverbesserliche und sehr schwerer Verbrechen
Uberwiesene werden in die Besserungsanstalt (State-Reformatory) ein-
gewiesen. &) In #hnlicher Weise sollen die unbotmiissigen Kinder be-
handelt werden. Ebenso ¢) die verwahrlosten Kinder, bei denen sehr oft
die Stellung unter Erprobung zuniichst versucht wird. d) Die verlassenen
Kinder sollen Gesellschaften oder Einzelpersonen iiberlassen werden, die
sich, unter Staatsaufsicht, mit der Aufnahme von Kindern befassen,
oder es wird Heilbehandlung in einem Spital oder einer gemeinniitzigen
Privatanstalt angeordnet.

Alle diese Massnahmen sind indessen nicht unabinderliche, sondern
nach der zutage tretenden Wirkung vertauschbar. Auch probeweise
Entlassung aus einer Anstalt ist statthaft, alles auf Bericht und Antrag
des Jugendinspektors. Der Jugendinspektor (in Denver der Jugendrichter)
hilt iber die unter Aufsicht Gestellten regelmissige (z. B. wichentliche)
Kontrollversammlungen ab, in welchen die Zeugnisse gepruft, Lob, Er-
mahnungen, Zuspriiche erteilt werden. Hieher bringen die Schiitzlinge
des Jugendanwalts oder Jugendrichters auch ihre Kameraden, die sich
in dhnlicher Lage befinden, mit, und man nimmt sich auch dieser ,Frei-
willigen“ an.

* *
*

Das Institut der Jugendgerichte findet Nachahmung in England
(vgl. oben Children act 1908, V. Teil) und in den Niederlanden, wo in
Jugendsachen die Offentlichkeit der Verhandlung ausgeschlossen und die
Beiziehung der Eltern, Lehrer, Anstaltsvorsteher, kurz aller Personen,
die tuber die Personlichkeit des Angeschuldigten Auskunft erteilen kénnen,
vorgeschrieben ist.

In Deutschland ist die Einfiihrung von Jugendgerichten im Rahmen
der bestehenden Gerichtsverfassung versucht worden. Die zur Zustindig-
keit des Amts- und Schoffengerichtes gehdrenden Jugendsachen sollen
da, wo mehrere Amtsrichter fungieren, stets demselben Richter iibertragen
werden, dem dann auch die Vormundschaftssachen des Angeschuldigten
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zugeteilt werden. Die Ermittlung der personlichen Verhéltnisse wird
zur besondern Pflicht gemacht, die Verhandlungen sollen méglichst
formlos gefiihrt werden.

In dieser Weise bestehen Jugendgerichte in Frankfurt a./M., Kéln,
Stuttgart, Rixdorf-Berlin usw. Eine Bekanntmachung des bayrischen
Justizministers vom 22. Juli 1908 empfiehlt auch den Landgerichten,
Kammern fur Jugendliche zu formieren und sie zweckentsprechend zu
besetzen, und erteilt den Staatsanwaltschaften einlissliche Anweisung,
wie eine rationellere Behandlung der Jugendlichen zu férdern sei.

Der neue Entwurf einer deutschen Strafprozessordnung nimmt eine
nihere Ausgestaltung des Institutes in Aussicht. Die Zustindigkeit der
Schoffengerichte in Jugendsachen soll erheblich erweitert werden, eine
besondere Schiffenliste wiirde aus Lehrern, Erziehern, Arzten u. dergl.
gebildet. Die Staatsanwaltschaft soll schon die Frage nach der Einsicht
des Jugendlichen prifen und im Verneinungsfalle von sich aus die Akten
dem Vormundschaftsgericht zu weiterer Verfiigung iibersenden. Das
Gericht kann dem Jugendlichen statt des Verteidigers einen Beistand
beiordnen, der dhnliche Befugnisse, wie der amerikanische Jugendanwalt
hitte. Zu diesem Amte wiren auch Frauen wihlbar.

IV. Der Stand der schweizerischen Kinderschutzgesetzgebung.

In das Gebiet teilen sich zurzeit Bund und Kantone, und wir treffen
daher nirgends ein die verschiedenen Richtungen des Kinderschutzes
zusammenfassendes, systematisch angeordnetes Gesetzeswerk wie das eng-
lische Kindergesetz 1908. Man muss somit den Stoff aus den verschie-
densten Gesetzen zusammentragen. Es fallen hauptsichlich in Betracht:

1. Das Privatrecht. — Mit dem 1. Januar 1912 wird fir das
ganze (Gebiet der Schweiz ein einheitliches Zivilgesetzbuch in Kraft
treten, das nach mehrfachen Richtungen Kinderschutzbestimmungen
enthilt:1) '

Einmal den Schutz des unehelich geborenen Kindes. Die
Vaterschaftsklage wird nun auch in den Kantonen erhoben werden
konnen, die bisher das franzisische Verbot der Nachfrage nach dem
unehelichen Vater in ihren Gesetzbiichern hatten; der Anspruch auf
Unterhalt soll — ein Schutz gegen den Leichtsinn der Mutter — auch
vom Vormund oder Pfleger des Kindes geltend gemacht werden diirfen,
die Pflichten des Vaters sind weiter umschrieben; sie gehen mit gewissen

1) ,Das Kind im schweizerischen Zivilgesetzbuch® im XVII. Jahrg. dieser
Zeitschrift (1907), Seite 1. — Egger, Der Rechtsschutz des Kindes im Ent-
wurf des schweizerischen Zivilgesetzbuches. Zirich, 1908,
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Einschrinkungen auf seine Erben uber. Sodann die Vormundschaft.
Die Sorge fiir die Person des Bevormundeten wird schirfer eingeprigt,
als dies in den bisherigen Gesetzen geschah, die eigentlich nur die Sorge
fur das Vermodgen als Aufgabe der Vormundschatt angesehen haben.
Die Einrichtung von Generalvormundschaften ist nicht direkt vorgesehen,
aber wenigstens nicht verunméglicht. Endlich die Fiirsorgeerziehung.
Ist ein Kind in seinem leiblichen oder geistigen Wohl dauernd gefiihrdet,
oder ist es verwahrlost, so soll die Vormundschaftshehorde es den Eltern
wegnehmen und in angemessener Weise in einer Familie oder Anstalt
unterbringen. Die gleiche Anordnung trifft die Vormundschaftsbehorde
auf Begehren der Eltern, wenn ihnen ein Kind bdswilligen oder hart-
niickigen Widerstand leistet, und nach den Umstéinden nicht anders
geholfen werden kann. Fir die Kosten haben die Eltern, soweit es ihnen
moglich ist, aufzukommen; es wiirde schlimme Folgen haben, wenn die
Eltern dabei einfach sich der weitern Sorge entschlagen konnten.

2. Die Arbeiterschutzgesetzgebung. Das Bundesgesetz iiber
die Arbeit in den Fabriken vom 23. Méarz 1877 schliesst Kinder unter
14 Jahren von jeglicher Fabrikarbeit aus, von Sonntags- und Nachtarbeit
die jungen Leute unter 18 Jahren. Von einzelnen Kantonen sind Lehr-
lingsgesetze und Arbeiterinnenschutzgesetze erlassen worden; fir die
Bekiimptung des Missbrauchs der kindlichen Kriéfte in der Heimarbeit
ist noch so viel wie nichts geschehen.?)

3. Neue Aufgaben stellt Art. 64%is der Bundesverfassung dem Bunde.
Einmal die Schaffung eines gemeinsamen Strafgesetzbuches. Der
Vorentwurf von 1903 enthiilt in Art. 77 Strafbestimmungen gegen jeden,
der die korperlichen oder geistigen Krifte seines minderjihrigen Kindes
oder einer Frauensperson oder minderjiahrigen miinnlichen Person, die
ihm als Angestellter, Arbeiter, Lehrling, Dienstbote, Zigling oder Pfleg-
ling unterstellt ist, aus Eigennutz, Selbstsucht oder Bosheit derart tber-
anstrengt, dass ihre Gesundheit dadurch Schaden leidet oder ermstlich
gefithrdet ist.

Art. 141 bedroht mit Strafe Eltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Vor-
miinder und Erzieher, welche Kinder, die ihrer Fursorge und Pflege

) Deutsch, Julius: Die Kinderarbeit und ihre Bekdmpfung (Preisschrift).
Zurich, 1907. — Zinsli, Ph.: Kinderarbeit und Kinderschutz in der Schweiz.
Bern, 1908. — Wild, A.: Bericht iiber die gewerbliche Kinderarbeit in der
Schweiz. Basel, 1908. — (Die beiden letztern Schriften sind von der schweiz.
Vereinigung fir internationalen Arbeiterschutz publiziert [Heft 23, 25]). —
Gassmann, Emil: Die Kinderarbeit in der Schweiz und die Forderungen
des Kinderschutzes (Ziircher Jahrbuch fir Gemeinnitzigkeit, 1906/7. Zirich,
1907, S. 59).
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anvertraat sind, grob vernachlissigen oder gransam behandeln. Dabei
wird der Richter angewiesen, die Verwaltungsbehorde zur anderweitigen
Unterbringung des Kindes zu veranlassen und dem Schuldigeén die elter-
liche oder vormundschaftliche Gewalt zu entziehen.

Bis ein schweizerisches Strafgesetzbuch in Kraft treten wird, bleiben
nicht nur die bisherigen kantonalen Strafgesetze in Kraft, sondern es
behalten auch die Kantone das Recht der Gesetzgebung.!) Durch den-
selben Verfassungsartikel wird im weitern der Bund als befugt erklirt,
nicht nur an die Errichtung von Straf-, Arbeits- und Besserungsanstalten
Beitrige zu gewihren, sondern auch an Einrichtungen zum Schutze ver-
wahrloster Kinder sich zu beteiligen. |

4. In der Beauftragung des Bundes mit der Vereinheitlichung des
Strafrechts liegt auch die Anforderung, in der Behandlung des
jugendlichen® Missetiters alle notwendigen Reformen einzufiithren, mit
andern Worten, das Jugendstrafrecht umzugestalten.2) Auch das ist im
Vorentwurfe von Prof. Stooss in vorbildlicher Weise ausgefithrt. Der
jugendliche Missetiiter bis zum zurickgelegten 18. Altersjahr soll fortan
dem Strafrecht fir Erwachsene giinzlich und ausnahmslos entzogen sein.
Es finden daher auf ihn die Strafbestimmungen des besondern Teils keine
Anwendung. An Stelle der dort angedrohten Strafen treten erzieherische
Massnahmen und Mahnungsstrafen, die sich dem Alter und dem Cha-
rakter des Fehlbaren anpassen. Der ermittelte Tatbestand kommt
lediglich als Symptom in Betracht, er ist nicht an sich massgebend fiir
die Zumessung der repressiven Massregel. Es ist daher auch grundsiitz-
lich die Behandlung auf ein Verbrechen hin dieselbe wie auf eine Uber-
tretung hin.

Innerhalb des erwihnten Altersrahmens werden zwei Altersstufen
unterschieden, das Kindesalter bis zum zuriickgelegten vierzehnten Lebens-
jahr, das Jugendalter von da bis zum zuriickgelegten achtzehnten Alters-
jahr.

Auf der Stufe des Kindesalters soll der Richter die zweckmissigen
Anordnungen veranlassen, auf der Jugendstufe trifft er sie selber, eine
stirkere Betonung der Notwendigkeit, die Gesellschaft zu schiitzen gegen-

1) Duensing, Frieda: Verletzung der Firsorgepflicht gegeniiber Minder-
jihrigen. Munchen, 1903. — Wild, A.: Die korperliche Misshandlung von
Kindern durch Personen, welchen die Fursorgepflicht fiir dieselben obliegt
(Preisschrift). Zirich, 1907. — Schoch, Otto: Die kirperliche Misshandlung
von Kindern durch Personen usw. Zirich, 1907.

2) Hasler. Eugen; Die jugendlichen Verbrecher im Straf- und Straf-
prozessrecht, mit besonderer Berucksichtigung des schweizer. Vorentwurfs.
Zurcher Dissertation 1908.

Schweiz. Pddagog. Zeitschrift. 1909. 1
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tiber den Angriffen der reiferen Jungen. Sonst sind die zu treffenden
Massnahmen fiir beide Stufen wesentlich dieselben. Bei Geisteskrankheit,
Schwachsinn, Taubstummheit, Epilepsie und andern dhnlichen Zustéinden,
die einer besondern Behandlung rufen, soll diese Behandlung (Arzt,
Heilanstalt, Spezialschule) angewandt werden. Bei Verwahrlosung, sitt-
licher Verdorbenheit oder Gefihrdung soll Versorgung eintreten. Fir
die zweite Altersstufe hat sie in der Einweisung in eine Zwangserziehungs-
bezw. Korrektionsanstalt zu bestehen. Aus diesen Anstalten kann der
Zogling auf Probe entlassen werden. Bei andern, sagen wir normalen
Kindern und Jugendlichen treten Warnungsstrafen ein, und zwar sind
es bei Kindern Schulstrafen?), Verweis oder Schularrest, fur Jugendliche
Verweis oder abgesonderte Einschliessung.

Abgesehen von den Warnungsstrafen, wird hier mit denseiben Mitteln
gearbeitet, welche der Jugendschutz gegeniiber nicht Straffilligen zur
Anwendung bringt; Repressiv- und Priventivmassregeln decken sich hier
durchaus, wie denn auch diese Bestimmungen mit denen des Zivilgesetz-
buches Art. 283, 284 und 275, zweiter Absatz, parallel gehen.

4. Das Verfahren anzuordunen und der Vollzug der richterlichen
Massnahmen ist nach dem Wortlaute der Bundesverfassung Sache der
Kantone. Einige Wegleitung gibt ihnen das Gesetz und das Einfithrungs-
gesetz. Das Verfahren soll bei Kindern nach dem Wortlaute des Ge-
setzes, bei Jugendlichen nach seinem Sinne, kein Strafverfolgungsverfahren
sein. Der Richter hat den Sachverhalt festzustellen, iiber den korper-
lichen und geistigen Zustand des Kindes und Jugendlicher und uber
deren Erziehung genauen Bericht einzuziehen, und dann zu entscheiden,
und zwar, wie wir gesehen haben, bei Kindern die passenden Aunord-
nungen veranlassen, bei Jugendlichen sie selber treffen.

Es treten alsdann in Funktion: die Verwaltungsbehirde, sie kann
auch eine Vormundschaftsbehorde sein, zur Versorgung des Kindes.

Die Verwaltungsbehorde im gleichen Sinne zur Anordnung
der nétigen Behandlung, z. B. Aufnahme in eine Anstalt tir schwach-
sinnige Kinder. — Der Verwaltungshehorde ist auch freigestellt, das zu
versorgende Kind einer Erziehungsanstalt zu iiberweisen oder eciner
geeigneten Familie zu tibergeben, oder auch unter Bedingungen der
eigenen Familie zu iiberlassen. Die Behdrde kann zur Unterbringung
des Kindes wie zur Beaufsichtigung seiner Erziehung die Mithiilfe frei-
williger Vereinigungen (Vereine zur Fiirsorge fur verwahrloste Kinder,
Kinderschutzgesellschaften usw. in Anspruch nehmen. '

1) Hafter, Ernst: Strafrecht und Schule, im XVI. Jahrgang dieser
Zeitschrift (1906), S. 137.
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Die Schulbehdrde, um eine Schulstrafe : Verweis oder Schularrest,
uber das Kind zu verhingen und die Strafe zu vollziechen. Nicht ohne
weiteres. Die Schulbehorde kann und soll noch untersuchen, ob das
Kind fehlbar sei, was natirlich weniger eine Nachpriiffung des vom Richter
festgestellten Tatbestandes bedeutet, als vielmehr die Untersuchung, ob
das Kind es zu fassen vermag, weshalb es bestraft wird und dass es
Strafe verdiene, also etwa nach dem kindlichen Schuldbewusstsein. Und
findet dann die Schulbehérde das Kind verwahrlost, so kann sie sich
immer noch an die Vormundschaftsbehérde wenden.

Ist das Kind nur einer Ubertretung beschuldigt, so wird die Anzeige
von Anfang an durch die Strafverfolgungsbehorde der Schulbehérde itber-
wiesen, welche nach Feststellung des Sachverhaltes das fehlbare Kind
mit Schulstrafen behandelt. Nur dann, wenn es sich als verwahrlost
oder gefithrdet herausstellen sollte, oder als einer besondern Behandlung
bediirftic, so veranlasst die Schulbehorde die Versorgung oder Behand-
lung des Kindes. Die Schulbehdrde tritt somit in solchen Fillen ganz
in die Stellung des Richters.?)

Dieser Gedanke, der Schule in weitgehendem Masse das Jugend-
richteramt zu iibertragen, hat schon seit 1893 seine Verwirklichung in
Basel-Stadt gefunden.2) In Neuenburg wurde durch Gesetz vom 23. Sep-
tember 1893 der Schularrest an Stelle von Geldbussen und Gefingnis-
strafen bei Kindern gesetzt. Graubiinden hat schon im Polizeigesetz
von 1873 und dann neuerdings in demjenigen von 1897 die Ahndung
straftbarer Handlungen von Kindern unter 10 Jahren der hiiuslichen Zucht
oder der Bestratung durch die Schulbehorden uberlassen; vom 11. bis
14. Altersjahr sind polizeiliche Vergehen durch die Schulbehirde zu be-
strafen. Das bernische Armengesetz vom 28. November 1897 hat in
§ 89 die Grundsiitze des schweiz. Vorentwurfes fiir die Behandlung fehl-
barer Kinder aufgenommen.

Damit ist wohl erwiesen, dass die Ideen des Vorentwurfs Wurzeln
gefasst. Die Aufgaben, welche noch dem Richter bleiben, konnen die
Kantone ohne weitere Ermichtigung einem besondern Jugendrichter
ubertragen. Es wird sich empfehlen, im Einfuhrungsgesetz den Kantonen
zu gestatten, als Jugendgericht auch eine nicht richterliche Behirde zu
bezeichnen. Damit wire dem Vorschlag von Dr. Gustav Beck in Bern,
den Generalvormiindern (s. oben Deutschland) die Funktionen der Jugend-

1) Vgl. Referat iiber die Schule im Dienste der Strafrechtspflege. Bericht
iiber die Verhandlungen der ziircherischen Schulsynode von 1900, Seite 118.

2) Siehe auch Schweiz. Blitter fur Schulgesundheitspflege und Kinder-
schutz, 1908, Nr. 6. :
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inspektoren, dem Vormundschaftsrat diejenigen des Jugendgerichts zu tiber-
tragen, die Wege geebnet.

Den Kantonen wiren ferner eine Reihe von Verfahrensbestimmungen
zu empfehlen: Ersatz der Untersuchungshatt durch andere geeignete
Massnahmen, die Moglichkeit, das Kind, gegen das ein Verfahren ein-
geleitet werden muss, gleich von Anfang an provisorisch zu unterbringen,
eine formlose Hauptverhandlung mit Ausschluss der Offentlichkeit, zeit-
lich und ortlich abgetrennt von den Verhandlungen der Strafsachen
lirwachsener.

= *
*

Zum Schlusse unsere Thesen iiber den Ausbau der Bundes- und der
kantonalen Gesetzgebung :

1. Beim fehlbaren Kinde und jugendlichen Missetiter soll, wie es der
Vorentwurf eines schweizerischen Strafgesetzbuches vorbildlich vorsieht,
an Stelle der Strafen fiir Erwachsene ein System erzieherischer Mass-
nahmen und dem jugendlichen Alter angemessener Warnungsstrafen treten.

2. Das Verfahren gegen Kinder und Jugendliche ist vom Strafverfol-
gungsverfahren getrennt zu halten, und zwar schon in der Untersuchung.

3. Die Kantone sollen fir die Untersuchung und Beurteilung von
Kindern und Jugendlichen Jugendgerichte einrichten.

Die Ausfillung von Schulstrafen, sowie die Untersuchung und Be-
urteilung blosser Ubertretungen von Kindern im schulpflichtigen Alter
sollen den Schulbehérden mit Zuzug der Lehrer fibertragen werden.

4. Es ist eine Schutzaufsicht uiber verwahrloste Kinder und Jugend-
liche zu organisieren und derselben die Vertretung der Fehlbaren vor
den Jugendgerichten zu tibertragen.

5. Die Fursorgeerziehung ist mit Herbeiziehung der freiwilligen An-
stalten und Vereinigungen durchzufihren und unter die Oberaufsicht
des Bundes zu stellen, der die Anstalten mit Bundesbeitriigen unterstiitzt. —

Die Reform der Behandlung fehlbarer Kinder, welche angestrebt

wird, lisst sich dahin zusammenfassen :

Erziehung statt Rache,

viiterliches Wohlwollen statt Buchstabenstrenge des Richters,

ein Richter, der das Kind kennt und es liebt,

ein schutzender Arm, der es vor Gefahren behiutet,

Familien- oder Anstaltserziehung statt Gefingnis.

Die schweizerischen Lehrer werden ihre Sympathien einem solchen
Programm zuwenden, sie werden die neuen Aufgaben der Schule nicht
von sich weisen, sondern als Schulméinner und als Burger fiir die Ver-
wirklichung des Programms einstehen.
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lil. Verhandlungen.

A. Delegierten-Versammlung.

In dem Singsaal des Sekundarschulgebiudes erdffnet (10. Oktober, abends
5 Uhr) Hr. S. Witwer, Sekundarlehrer in Langnau, als Prisident die Dele-
giertenversammlung, zu der die Abgeordneten der kantonalen Sektionen
nahezu vollstindig erschienen sind. Seinem Gruss an die Delegierten folgt
eine kurze Erorterung des Verhiltnisses zwischen Bund und Volksschule.
Im Laufe der Jahre ist die Sekundarschule mehr und mehr zur besser ent-
wickelten Volksschule geworden; sie hat eine steigende Frequenz und dient
einem immer grosser werdenden Prozentsatz der Bevilkerung, die im Kon-
kurrenzkampf des wirtschaftlichen Lebens einer besseren Ausbildung bedarf,
Die Sekundarschule ist nicht mehr eine Schule nur fir die Kinder der Besser-
gestellten, sie ist zur Volksschule geworden und gibt den begabten Kindern
aller Volksklassen die geistize Ausristung mit auf den Weg in die praktische
Lebenstiitigkeit. Lange hat es gedauert, manchen Kampf erfordert, bis der
Bund der Primarschule seine Hiulfe erschloss. Manches Gute ist durch die
Bundessubvention geschaffen und erreicht worden; fiir den Kanton Bern sei
nur die Schaffung der Lehrerkasse erwéhnt. Aber hat nicht auch die Sekundar-
schule ein Recht auf die Hilfe des Bundes? Wohl spricht Art. 27 nur von
dem Primarunterricht; aber wie die Verhiltnisse sich gestaltet haben, liegt
kein Grund vor, die Sekundarschule von der Bundeshiilfe auszuschliessen.
Gewerbliche, kaufminnische, hauswirtschaftliche und berufliche Schulen wer-
den unterstiitzt; mit nicht weniger Recht bhat auch die Sekundarschule An-
spruch auf die Bundessubvention. Hier mussen wir einsetzen und eine Er-
weiterung des Subventionsgesetzes zu erlangen suchen.

Einer Pflicht der Pietdit nachkommend, gedenkt das Ero6ffnungswort der
Mitglieder der D.V. und der hervorragenden Schulminner, die seit der letzten
Versammlung gestorben sind: darunter nennt er den allezeit humorvollen und
sangesfrischen J. U. Landolt, Lehrer in Kilchberg; den unermidlich bis
zum letzten Augenblick tdtigen G. Stucki, Seminarlehrer in Bern; den lang-
jihrigen Vertreter der Schaffhauser Lehrerschaft im kantonalen Erziehungsrat,
U. Wanner-Miller in Schaffhausen; den wackern Luzerner E. Zwimpfer,
Sekundarlehrer in Willisau; den beredten Vorkimpfer fir die Bundessubven-
tion, Erziehungsrat Christian Gass in Basel, und den frihern verdienten
Priisidenten des S. L-V., den hochgebildeten Schulinspektor des Kantons
Glarus, J. H. Heer zu Mitlodi. Die Erinnerung an diese Namen erweckt
stille Wehmut in den Teilnehmern, von denen ein jeder eines oder mehrerer
stiller Mitarbeiter der Schule gedenkt, deren Namen hier nicht genannt werden,
deren Tatigkeit aber segnend fortwirkt durch die Zeiten.

Die Jahresgeschifte wurden mit der Abnahme der Rechnung eriffnet.
Der neue Quiistor, Hr. Heinrich Appli, Sekundarlehrer in Zirich V, der an
Stelle des Hrn. R. Hess, der das Aktuariat noch beibehilt, das Amt eines
Rechnungsfiithrers ibernommen hat, gibt Aufschluss iiber den finanziellen Stand
der Vereinskassen. Das Vermiogen des Lehrervereins betrug Ende des letzten
Rechnungsjahres Fr. 21,389.56 (Vorschlag Fr. 3662.79). Die Schweizerische
Lehrerzeitung ergab bei Fr. 45,925. 90 Einnahmen einen Ertrag von Fr. 6136. 35,
die Schweiz. Pidagog. Zeitschrift einen solchen von Fr. 192.75, wovon in Ab-
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zug kamen die Ausgaben @) fiir die Monatsblitter fiir das Schulturnen (Franken
2057. 20), b) far die Blidtter fir Schulgesundheitspflege (Fr. 1429), so dass ein
Reinertrag der Vereinsorgane von Fr. 2842.90 verblieb. Das Vermigen der
Schweiz. Lehrerwaisenstiftung (gegrindet 1895) ist von Fr. 137,697.17 auf
Fr. 147,766. 94 gestiegen, was einem Vorschlag von Fr. 10,069. 77 gleichkommt.
Die Rechnung des Schweiz. Lehrerheims und Unterstitzungskasse fur kur-
bedurftige Lehrer ergab einen Saldo von Fr. 16,532. 70 (Vorschlag Fr. 1922. 20).
Die sidmtlichen Rechnungen werden auf Antrag der Rechnungsrevisoren (Ref.
Herr Thalmann, Frauenfeld) unter Verdankung an den Quistor genehmigt.
Den Jahresbericht erstattet der Prisident des Z. V. Die Mitglieder-
zahl ist bis Mitte September auf 7042 gestiegen, d.i. 278 mehr als im Vorjahr-
Mit einer Reihe von ausldndischen und den schweizerischen pidagogischen
Vereinen steht der S. L.-V. in Verbindung. Das Verhiltnis zu der Société
pédagogique romande hat seit den Erfahrungen von 1898/99 die friithere In-
timitdt noch nicht wieder erreicht. Im Jahre 1907 war der Verein vertreten
am IIl. internationalen Zeichenkongress in London, am I. internationalen
Kongress iiber Moralunterricht in London (Conrad), an der Versammlung des
deutschen Lehrervereins in Dortmund (Stettbacher), an der Jahreskonferenz
des englischen Lehrervereins in Hastings, an der Versammlung der schweiz.
schulhygienischen Gesellschaft in Baden, am Jubiliumsfest des schweiz. Turn-
lehrervereins in St. Gallen, an der Jahresversammlung der schweiz. gemein-
nitzigen Gesellschaft in Frauenfeld. Auf eidgentssischem Boden beschiiftigte
den Verein a) die Motion betr. Erhohung der Bundessubvention fir die Pri-
marschule (angenommen durch beide Réte im April 1908), &) die Auslegung
des Art 15 der neuen Militdrorganisation, in der sich die Regierung des Kan-
tons Bern auf den Standpunkt stellte, dass der Lehrer fir den letzten Vierteil
der Stellvertretungskosten beim Instruktionsdienst als Offizier aufzukommen
habe, was der Auffassung der eidg. Rdte und des Militirdepartements wider-
spricht, ¢) die Ordnung der Kinderversicherung im Kranken- und Unfallver-
sicherungsgesetz, d) die Erwerbung von Pestalozzis Neuhof, die durch Uber-
gang des Gutes in spekulative Hinde zur aktuellen Frage geworden ist.
(Ndheres im niichsten Bericht.) Fiir einen 2. Lehrergesangskurs wurde
der Musikkommission des S. L.-V. ein Bundesbeitrag von 1500 Fr. erwirkt (der
Kurs findet [12.—24. Okt. 1909] in Zurich statt). Den Jugendfirsorgekurs in
Zirich (Sept. 1908) unterstiitzte der Verein mit einem Beitrag von 300 Fr.
Die Jugendschriftenkommission des S. L.-V. beging im Mai die Feier
des fanfzigjihrigen Bestandes durch eine Zusammenkunft in Luzern, an die
sich eine Fahrt auf dem See anschloss. Hr. C. Uhler hat die Titigkeit der
Kommission in einem geschichtlichen Uberblick (Schweiz. Pad. Zeitschr. 1908,
Heft III) in vorziiglicher Weise dargestellt. Die Kommission hat im Friihjahr
das 31. Béindchen der ,Mitteilungen® vertffentlicht und wird demniichst ein
neues Bindchen Erzdhlungen neuerer Schweizerdichter herausgeben. Ihre
Veroffentlichungen verdienten eine grissere Unterstiitzung durch die Lehrer-
schaft. Unser Gebiet ist fiir den Absatz nicht zu gross, und Verdffentlichungen
dhnlicher Art durch ein Mitglied der J. S. K. selbst erschweren die Unterneh-
mungen der Jugendschriften-Kommission. An Lehrerwaisen wurden im Jahre
1907 in 35 Fillen Unterstitzungen im Betrage von 5,550 Fr. ausgerichtet.
Fiar das Jahr 1908 gingen 8 neue Gesuche ein; davon konnten 7 beriick-
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sichtigt werden. Die Berichte iiber die unterstiitzten Familien lauten durch-
weg gunstig. Die Dringlichkeit weiterer Unterstiitzungen macht die Mehrung:
der Lehrer-Waisenstiftung zu einer stindigen Aufgabe des Vereins. Eine
vergleichende Zusammenstellung der bisherigen Leistungen der kantonalen
Sektionen an die Waisenstiftung diarfte von anregender Wirkung sein. An
Vergabungen gingen Fr. 5615.35 ein. Der Lehrerkalender warf Fr. 3076.06
ab. An Zinsen erhielt die Stiftung Fr. 5543.45, an Provisionen (Schweiz.
Rentenanstalt, Schweiz, Reinhards Rechentabelle) Fr. 1200. 10. Die Hoffnung,
es werde das Stiftungsvermigen am Ende des ersten Jahrzehnts des Jahr-
hunderts das zweite Hunderttausend voll erreicht haben, geht leider nicht in
Erfillung. Die Kommission fir Erholungs- und Wanderstationen
hat letztes Jahr 3120 Ausweiskarten ausgegeben. Kine vorbildliche Sammlung
hat die zircherische Lehrerschaft zugunsten der Kasse fir ein Lehrerheim
und Kurunterstitzungen zum Abschluss gebracht (nahezu 4000 Fr.); es ist zu
wanschen, dass sie anderwirts Nachahmung finde. Der Vorstand beantragt,
es sei schon niichstes Jahr ein Betrag von 500 Fr. fir Kurunterstiitzungen zu
gewihren, sofern bis 1. Juli 1909 ein Vermogensbestand von 25,000 Fr. erreicht
ist. Zu diesem Zweck hat der Z.-V. ein provisorisches Reglement ausgearbeitet,
das nach zwei Jahren durch die D.-V. genehmigt werden soll. Inzwischen
hiitte die Kommission der Erholungs- und Wanderstationen die Befugnis zur
Ausrichtung von Kurunterstitzungen (50—200 Fr.) innerhalb dem Rahmen des
provisorischen Reglements. Zum Schluss erwéhnt der Bericht noch die Wiinsch-
barkeit der Herausgabe eines Jahrbuches des S. L.-V., in dem die schweize-
rischen Schulverhiltnisse vom Standpunkt der Lehrer aus behandelt und die
Vereinsangelegenheiten auf schweizerischem und kantonalem Boden dargestellt
werden sollten.

In der Diskussion beleuchtet Hr. Rektor H. Miller als Prisident der
J.S. K. den finanziellen Stand des Jugendschriftengeschéiftes. Trotz der Bun-
dessubvention (730 Fr., ebenso viel erhilt die romanische Schweiz) arbeitet
der Jugendschriftenverlag, den die Sektion Basel des Vereins zur Verbreitung
guter Schriften ibernommen hat, mit betrichtlichem Defizit, dem allerdings
das vorhandene Bicherlager gegentibersteht. Im Anschluss hieran wird die
Herausgabe der Jugendzeitschrift und eines Schiilerkalenders beriithrt und
gewiinscht, dass der Zentralvorstand die Herausgabe eines Schiilerkalenders
durch den S. L.-V. priiffe. Der Entwurf des provisorischen Reglementes fir
die Ausrichtung von Kurunterstitzungen wird genehmigt. Hinsichtlich der
Auslegung des Art. 15 der M.-O. wird beschlossen, es sei der Erfolg der Ein-
gabe des Bernischen Lehrervereins an die Regierung des Kantons Bern abzu-
warten und je nach dem Entscheid habe der Z.-V. bei den Bundesbehorden
vorstellig zu werden.

B. Hauptversammlung.

Die Hauptversammlung (Sonntag, 11. Okt., 9!/2 Uhr) findet in der blumen-
geschmiickten Kirche statt. Der Singerbund Aarwangen (meist Lehrkriifte)
umrahmt Vortrige und Diskussion in freundlicher Weise mit Liedervortrigen
(Miinnerchor, Frauenchor, Gemischten Chor). Der Prisident des Z.-V. eriffnet
sie mit einem kurzen Einleitungswort, in dem er auf den kiirzlich zu Ende
gegangenen Jugendfirsorgekurs in Zurich hinweist, déssen Bericht ein reiches
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Material enthalten wird, das geeignet ist, das ,pddagogische Gewissen“ zu
wecken. Darauf halten Hr. Pfr. Wild und Hr. Prof. Dr. Ziircher ihre Refe-
rate iber Kindermisshandlung (s. S. 201) und Kinderschutzgesetz-
gebung (s. S. 222). In der Diskussion finden die Anschauungen der Refe-
renten grundsiitzliche Zustimmung. Es beteiligen sich an der Diskussion die
HH. Seminardirektor Dr. Zollinger, Kiisnacht, H. Miiller, Sekundarlehrer,
Basel, Dr. X. Wetterwald, Basel, Dr. E. Trosch, Lehrer am Technikum
Biel, Weber, Lehrer, Basel, E. Hardmeier, Sekundarlehrer, Uster,
Fr.Fritschi, Zentralprisident und U. Graf, Lehrer in Basel. Die Grindung
von Kinderschutzvereinen wird befiirwortet und der Lebhrerschaft auf dem
Gebiet der Jugendfiirsorge eine umfassende Titigkeit zugeschrieben. Auf
Anzug der HH. H. Miller und Hardmeier soll der Vorstand prifen, ob nicht
eine Enquéte tiber Kinderarbeit in der ganzen Schweiz zu veranstalten sei.
Im weitern werden die Thesen der Referenten angenommen. Sie lauten:

A. Kindermisshandlung und Kinderarbeit.

1. § 78 des Vorentwurfes zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch von
1908 ist als zweckentsprechend festzuhalten, jedoch durch eine Bestimmung
betr. Unterbringung des misshandelten Kindes zu ergiinzen. Bis zur Einfiih-
rung der Strafrechtseinheit, deren Beschleunigung sehr zu begriissen wiire, ist
in den einzelnen Kantonen die Revision der kantonalen Strafgesetze in diesem
Punkte des Kinderschutzes nach den Ausfihrungen des eidg. Strafgesetzbuch-
entwurfes anzustreben.

2. Die Kinderschutzbestimmungen des neuen schweizerischen Zivilgesetz-
buches, insbesondere Artikel 283—89 und 302—27 sind schon jetzt zu kanto-
nalem Rechte zu erheben.

In die kantonalen Ausfihrungsgesetze ist aufzunehmen: zu Art. 278 eine
Warnung vor koérperlicher Zuchtigung; zu Art. 283 und 284, 1 die Anzeige-
pflicht fiir jedermann, insbesondere fiir Behorden, Lehrer, Geistliche, Schul-
drzte und gewdhnliche Arzte, fiir Kinderschutzvereinigungen, welch’ letztere
bei leichteren Fillen pflichtwidrigen Verhaltens der Eltern in Anspruch zu
nehmen sind; das Beschwerderecht fiir alle Beteiligten; zu Art. 311 die An-
zeigepflicht der Zivilstandsimter und der Niederlassungs-Kontrollbehirden;
die Moglichkeit der Ubernahme der Beistand- und Vormundschaft durch einen
Generalvormund oder eine Kinderschutzvereinigung.

3. Art. 77 des Vorentwurfes zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch
betr. Uberanstrengung des Kindes und Untergebener wird als zutreffend und
wirksam zur Aufnahme in die kantonalen Strafgesetze empfohlen.

4. Es ist vor dem Erlass eines Gesetzes gegen die schiidliche Kinderarbeit
durch das neu zu errichtende schweizerische sozialstatistische Amt eine Er-
hebung tiber die Kinderarbeit in Hausindustrie und Handwerk, Landwirtschaft
und sonstigen Erwerbsarten der Kinder unter 14 Jahren zu veranstalten.

5. Der Kinderartikel des Fabrikgesetzes von 1877 ist im Sinne des Ent-
wurfes des schweizerischen Arbeiterbundes zu revidieren (zuriickgelegtes
15. Altersjahr, drztliches Zeugnis, achtstiindige Arbeitszeit).

6. Es sind in allen Kantonen Kinderschutzvereinigungen, event. Kommis-
sionen zum Schutze der Kinder gegen korperliche Misshandlung, geschlecht-
lichen Missbrauch, Ausbeutung durch Arbeit und gegen die Gefahren des
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Strafverfahrens zu grinden; die sich zu einem Zentralverband zusammen-
schliessen und ein Sekretariat zur Propagierung des Kinderschutzes und Vor-
bereitung einer alle schutzbediirftigen Kinder umfassenden schweizerischen
Kinderschutzgesetzgebung unterhalten.

B. Jugendstrafrecht und Firsorgeerziehung.

1. Beim fehlbaren Kinde und jugendlichen Missetiter soll, wie es der
Vorentwurf eines schweizerischen Strafgesetzbuches vorbildlich vorsieht, an
Stelle der Strafen fir Erwachsene ein System erzieherischer Massnahmen und
dem jugendlichen Alter angemessener Warnungsstrafen treten.

2. Das Verfahren gegen Kinder und Jugendliche ist vom Strafverfolgungs-
verfahren getrennt zu halten und zwar schon in der Untersuchung.

. Die Kantone sollen fir die Untersuchung und Beurteilung von Kindern
und J ugendlichen Jugendgerichte einrichten.

Die Ausfillung von Schulstrafen, sowie die Unters.uchum7 und Beurteilung
blosser Ubertletungen von Kindern im schulpflichtigen Alter sollen den Schul-
behdrden mit Zuzug der Lehrer ubertragen werden.

4. Es ist eine Schutzaufsicht Gber verwahrloste Kinder und Jugendliche
zu organisieren und derselben die Vertretung der Fehlbaren vor den Jugend-
gerichten zu dbertragen.

5. Die Fursorgeerziehung ist mit Herbeiziebung der freiwilligen Anstalten
und Vereinigungen durchzufithren und unter die Oberaufsicht des Bundes zu
stellen, der die Anstalten mit Bundesbeitrigen unterstitzt.

*

Der unterhaltende Teil der Tagung — Samstag abends im Lowen, Sonntag
mittags im Biren — trug den Charakter traulicher Gemitlichkeit. Ein bern-
deutsches Begrissungswort des Gemeindepriasidenten (Hrn. Meier) schlug dazu
den rechten Ton an. Der ,Frohsinn“ Langental erfreute die Delegierten bei
der Abendunterhaltung durch seine Liedervortrige. Am Mittagsmahl sprachen
die HH. Rektor Keller, Winterthur; Sekundarlehrer Schneider, Langental;
Rektor Schurter, Ziirich; Lehrer U. Graf, Basel; J. Brassel, St. Gallen. Der
Spaziergang nach dem Hinterberg, der den Schluss der Zusammenkunft bildete,
zeigte dem Blick das herbstlich-schine Bild einer fruchtbaren Gegend.




	Schweizerischer Lehrerverein : Jahres- und Delegiertenversammlung in Langenthal : 10. und 11. Oktober 1908
	Schutz der Kinder gegen körperliche Misshandlung und Ausbeutung in der Schweiz
	Kinderschutz und Jugendstrafrecht : die Gesetzgebung über Kinderschutz mit besonderer Berücksichtigung der Behandlung des fehlbaren Kindes
	Verhandlungen


